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DIE VORMODERNE GEMEINDE  
IN VADUZ UND SCHELLENBERG1

Fabian Frommelt

Abstract
Der Begriff «Gemeinde» bezeichnete in der frühneuzeitlichen Grafschaft Vaduz und in der 
Herrschaft Schellenberg (ab 1719 Fürstentum Liechtenstein) zum einen die beiden überlo-
kalen Gerichtsgemeinden Vaduz und Schellenberg, zum anderen die örtlichen Dorfgemein-
den. Letztere sind Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Die Ursprünge der Dorfgemeinde 
werden – alternativ zum in der liechtensteinischen Literatur vorherrschenden markgenos-
senschaftlichen Erklärungsmodell – in einem multikausalen, vor allem auf den hoch- und 
spätmittelalterlichen Wandel der Grundherrschaft abstellenden Ansatz gesucht.

Die (Dorf-)Gemeinde ist in Vaduz und Schellenberg ab dem späteren 14. und frühen 
15. Jahrhundert in den Quellen fassbar. Als Gebietskörperschaft mit Rechtspersönlichkeit, 
Selbstverwaltungsrechten und Satzungshoheit stellte sie in der Vormoderne eine grundle-
gende soziale, wirtschaftliche und zunehmend auch politische Kategorie der ländlichen Ge-
sellschaft dar. Die Gemeinden (Genossenschaften, Nachbarschaften, Kirchspiele) begegnen 
früh in Zusammenhang mit Gebietskäufen und -verkäufen sowie als Parteien in Nutzungs-, 
Grenz- und Wuhrkonflikten vor Gericht. Erste fassbare kommunale Amtsträger waren die 
Gemeindegeschworenen und die Kirchenpfleger. Später differenzierte sich das kommunale 
Ämterwesen stark aus. Oberstes Gemeindeorgan war die Gemeindeversammlung.

Die kommunalen Aufgaben bezogen sich primär auf die Nutzung des Gemeinde-
bodens, der Allmenden, Wälder und Alpen. Aktiv waren die Gemeinden aber auch in der 
Verwaltung des Kirchenguts, der Armenfürsorge und im Schulwesen. Mit der wachsenden 
Bevölkerung und dem steigenden Druck auf die dörflichen Ressourcen schottete sich die 
Gemeinde zunehmend gegen Neuzuzüger ab, wofür sie insbesondere das Hofstattrecht und 
die Einkauftaxen nutzte. Zur Durchsetzung der von ihr gesetzten Normen und zur Finanzie-
rung ihrer Aufgaben verfügte sie über ein (begrenztes) Buss- und Besteuerungsrecht.

Die 1809 in Kraft getretene Gemeindereform wird im Beitrag nicht als Beginn oder 
«Geburtstag» der Gemeinde verstanden, wohl aber als Bruch der Gemeindeentwicklung, 
durch welchen die Gemeinde unter Verlust ihrer Autonomie verstaatlicht und als «politi-
sche Gemeinde» in den entstehenden Staat eingebunden wurde. Die kommunale Tradition 
reicht aber auch in Liechtenstein wesentlich weiter zurück, wobei die vormoderne Gemein-
de, gemessen an den frühneuzeitlichen Gegebenheiten, keineswegs defizitär erscheint.

1 Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um die erweiterte Fassung eines am 8.11.2016 im Foyer des Gemein-
desaals Eschen gehaltenen Vortrags.
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Ab dem 12./13. Jahrhundert entstanden in weiten Teilen Europas städtische und bäuerliche 
Gemeinden – also «Gemeinschaft[en], die auf einen Ort verdichteter Siedlung mit eigenen 
Formen der Verfassung bezogen» waren.2 Es handelte sich um einen «personale[n] Verband 
mit örtlicher Radizierung und Befugnissen der Selbstregelung»,3 um «Nachbarschaften mit 
festen Institutionen, klaren Kompetenzen und eigenen Normen»,4 ja, bereits in der Frühen 
Neuzeit um «Gebietskörperschaften mit Selbstverwaltungsrechten».5 Wesentliche Merk-
male der vormodernen Gemeinde bildeten somit 1) der Charakter als körperschaftlicher 
Personenverband, 2) die Bezogenheit auf einen bestimmten Raum und 3) das Vorliegen 
von Selbstverwaltungsstrukturen. Die Existenz von (bäuerlichen) Gemeinden leitete sich 
nicht primär oder ausschliesslich von herrschaftlicher oder – wie bei der modernen, politi-
schen Gemeinde – staatlicher Delegation her. Sie beruhte wenn nicht auf lokaler, bäuerlicher 
Selbstorganisation,6 so doch auf der «Interaktion zwischen Herren und Bauern».7

Bis in die Zeit um 1800 bildete die Gemeinde, so Peter Blickle, den «primären ge-
sellschaftlichen Organisationszusammenhang für die ganz überwiegende Mehrheit der 
Menschen» in Europa.8 Deshalb schlug Blickle den Begriff «Kommunalismus» nicht nur als 
Wissenschaftsbegriff für die gemeindebasierte Selbstverwaltung von Bürgern und Bauern 
vor, sondern auch als Epochenbegriff für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit, neben 
Begriffen wie «Humanismus», «Feudalismus» oder «Absolutismus».9 Ob man dem im Ein-
zelnen folgen will oder nicht:10 Das Kommunalismus-Konzept hat das Bewusstsein für die 
Bedeutung kommunaler Organisationsformen in der Frühen Neuzeit jedenfalls geschärft.

Die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg machten keine Ausnahme. 
Auch hier blieb die Entwicklung nicht über Jahrhunderte im Stadium der Nachbarschaft 
– der «Vorstufe der Gemeindebildung»11 – oder der Genossenschaft stehen, auch wenn die 
liechtensteinische Geschichtsschreibung bisweilen diesen Eindruck vermittelte.12 Auch hier 
wurde die Gemeinde ab dem Ende des Mittelalters zu einer zentralen Kategorie des wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Lebens. Dies soll in diesem Beitrag in drei Schritten 
gezeigt werden: Am Anfang steht das Ende – die Auflösung der vormodernen Gemeinde 
1809 (Abschnitt 1). Abschnitt 2 widmet sich der schwierigen Frage der Gemeindegenese 
und Abschnitt 3 skizziert das kommunale Leben, also die Merkmale, die Organisation und 
die Tätigkeitsfelder der örtlichen Gemeinden (Dorfgemeinden) in Vaduz und Schellenberg 
vom Spätmittelalter bis zum Ende der Frühen Neuzeit.

Vorauszuschicken ist, dass sich der Quellenbegriff «gemeind» im Spätmittelalter und 
in der Frühen Neuzeit nicht nur auf die lokalen (Dorf-)Gemeinden bezog, um die es im 
Folgenden geht, sondern auch auf die beiden überlokalen Gerichtsgemeinden und Land-

2 Blickle, 2000, S. VII.
3 Dilcher, 1989, Sp. 1210.
4 Blickle, 2008, S. 62.
5 Fahrmeir, 2007, Sp. 990.
6 Vgl. etwa Blickle, 2000, S. 176: «Kommunalismus ist eine Hervorbringung des Standes der laboratores (Gemei-

ner Mann)».
7 Wunder, 1986, S. 147, 149.
8 Blickle, 2000, S. VII.
9 Blickle, 2000, S. VII; Blickle, 2007; Blickle, 2008, S. 62–88; Wunder, 1986, S. 151.
10 Blickles Kommunalismus-Konzept löste Kontroversen aus. Übernommen wurde der Begriff z.B. von Reinhard, 

2002, S. 240. Eine kritische Haltung vertrat etwa Robert von Friedeburg. Friedeburg kritisierte die «Aufladung» 
der Gemeinde als «Organisationsform menschlichen Zusammenlebens mit Normen der Rechtsgleichheit», die 
Übertragung von Begriffen wie «Freiheit» und «Repräsentation» (die ihren modernen Sinn erst in der Spätauf-
klärung erhielten) auf «ganz anders geartete Phänomene des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts» und 
Blickles «Dichotomie von Kommunalismus und hierarchischer Fürstenherrschaft», bei welchen es sich, so Frie-
deburg, «keineswegs um einander ausschließende Pole» gehandelt habe (Friedeburg, 2000).

11 Bader, 1974, S. 52.
12 Zur Gemeindeentwicklung in Liechtenstein vgl. unter anderem Büchel, 1953; Ospelt, 1972, S. 107–114; Ospelt, 

1986; Nell, 1987; Ospelt, 1999; Marquardt, 2011; Biedermann, 2012; Ospelt, 2016.
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schaften, welche die ganze Grafschaft Vaduz respektive die ganze Herrschaft Schellenberg 
umfassten. Die jeweilige Bedeutung muss stets aus dem Kontext erschlossen werden. Die 
überlokalen Gerichtsgemeinden werden in diesem Beitrag ausgeklammert13 bzw. nur so-
weit berücksichtigt, als es mit Blick auf die örtlichen (Dorf-)Gemeinden notwendig ist.

Auch die jeweils besondere Situation der einzelnen Dorfgemeinden wird nicht be-
handelt. So wird nicht auf die ehemals enge Verbindung von Schaan, Vaduz und Planken14 
oder von Eschen und Gamprin15 eingegangen, auch nicht auf die Ausbildung der heutigen 
Gemeindegrenzen. Ausgeklammert wird die Bedeutung der verschiedenen Siedlungsstruk-
turen wie Dorf-, Weiler- oder Streusiedlung für die besondere Ausprägung der jeweiligen 
lokalen Gemeinden. Das ist vereinfachend; für lokale Differenzierungen aber ist hier nicht 
der Platz. Ebenfalls nicht eingegangen wird schliesslich auf die Gemeindereform von 1719 
mit ihrer Neueinteilung des Landes in sechs Ämter. Sie wurde, soweit sie sich überhaupt je 
durchsetzen liess, nach einigen Jahren wieder zurückgenommen.16

1. Das Ende: Gemeindereform 1809
Die Auflösung des Alten Reiches 1806 befreite die vormaligen Reichsfürsten von den Be-
schränkungen durch die Reichsverfassung und vom Schutz der Landstände durch die 
Reichsspitze. Die zur Souveränität gelangten Rheinbund-Fürsten nutzten die neuen Freihei-
ten für tiefgreifende, am französischen Beispiel orientierte Reformen.17 Auch Fürst Johann I. 
von Liechtenstein nutzte die Gelegenheit und regelte «im Stile des absoluten Monarchen» 
die Verhältnisse in seinem Fürstentum neu.18

Die vom Fürsten am 7. Oktober 1808 erlassene Dienstinstruktion für den Vaduzer 
Landvogt Josef Schuppler brachte das Ende der vormodernen Gemeinde in Liechtenstein. 
Die Aufhebung des «bestandenen Landesgebrauchs» und der «hergebrachten Gewohnhei-
ten» auf den 1. Januar 1809 betraf insbesondere die jahrhundertealten Landschaften und 
Gerichtsgemeinden Vaduz und Schellenberg, die mitsamt ihren Organen, dem Landammann 
und dem Gericht, abgeschafft wurden.19 Die örtlichen «Gemeinden»20 (Dorfgemeinden) aber 
blieben nicht nur erhalten, sondern wurden enger in den entstehenden Staat eingeordnet: 
«Mit der Aufhebung des Landsbrauches am 1. Jänner 1809 gingen zwar manche Rechte der 
Nachbarschaft verloren, durch die Auflösung der Gerichtsgemeinden kamen die Dorfge-
meinden aber in die neue rechtliche Stellung der politischen Gemeinde mit eigener, unmit-
telbar der fürstlichen Obrigkeit unterstellter Verwaltung.»21 Nun wurden die Gemeinden 
zu «staatlichen Selbstverwaltungskörper[n]» bzw. zu «staatliche[n] Verwaltungseinheiten  
mit «öffentlich-rechtlichem» Charakter, ja, zu «staatliche[n] Organe[n]».22 Niederschlag fand 
diese Neuorganisation in der als «erstes Gemeindegesetz» verstandenen «Gerichts Instruc-
tion für die Gemeinde Vaduz» vom 1. Januar 1810.23 Diese Verstaatlichung der Gemeinde 

13 Vgl. dazu Frommelt, 2000.
14 Vgl. dazu Ospelt, 1999; Ospelt, 2016.
15 Vgl. Schindler, 2011a; Wanger/Schindler, 2011.
16 LI LA AM 4 (10.4.1719): Dienstinstruktion für das Oberamt in Vaduz, hier Caput IV. – Vgl. dazu Kaiser, 1847, 

S. 507–509; Ospelt, 2010, S. 43–49; Vogt, 2019a.
17 Vgl. Fehrenbach, 1986, S. 79–89.
18 Wille, 2012, S. 1081. Vgl. dazu ausführlich Malin, 1953, ausserdem Frommelt, 2016, S. 32f.
19 LI LA RB G1/1808: Dienstinstruktion für Landvogt Josef Schuppler vom 7.10.1808, Artikel 1mo, vgl. auch Arti-

kel 11tens und 12tens. Vgl. dazu Kaiser, 1847, S. 546–551; Malin, 1953, S. 49f., 55–58; Vogt, 1994, S. 53f.; Ospelt, 
2010, S. 49–53.

20 LI LA RB G1/1808: Dienstinstruktion für Landvogt Josef Schuppler vom 7.10.1808, Artikel 13tens.
21 Ospelt, 1972, S. 109.
22 Ospelt, 1986, S. 147, 149f. – Ähnlich: Regierung des Fürstentums Liechtenstein, 1985, S. 1, 3, 5. Vgl. auch Malin, 

1953, S. 30–58, bes. 57f.; Nell, 1987, S. 21–23; Marquardt, 2011; Biedermann, 2012, S. 58f.
23 GAV Gerichtsinstruktion (Gemeindegesetz) vom 1.1.1810; Ospelt, 1986, S. 150.
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und die damit verbundene Verwandlung von «Selbstverwaltung in Auftragsverwaltung» 
entsprachen der allgemeinen Entwicklung in Europa.24

In der liechtensteinischen Literatur besteht eine gewisse Scheu, die Begriffe «Gemein-
de» oder «Dorfgemeinde» schon in der Zeit vor 1809 für die lokalen, örtlichen Gemeinden 
zu verwenden und ihnen nicht nur nachbarschaftlich-genossenschaftlichen, sondern kom-
munalen Charakter zuzubilligen. Zwar hatte Josef Büchel bereits 1953 darauf hingewiesen, 
dass schon im 15. Jahrhundert der «Dorfgemeinde neben der Gerichtsgemeinde (Land-
schaft) andere Funktionen übertragen wurden, die den Charakter der politischen Gemein-
de ausmachen».25 Auch Alois Ospelt setzte 1972 in der oben zitierten Stelle die Existenz 
der «Dorfgemeinde» voraus,26 bevorzugte aber später den Begriff «Nachbarschaft» oder 
«Dorfgenossenschaft».27 Die weitere landeskundliche Literatur folgte ihm darin.28 Stellte 
Ospelt 1972 noch fest, dass «den Nachbarschaften [...] schon früh politische Funktionen, 
wie die Armenfürsorge, die Aufnahme von Fremden in die Gemeinschaft, die Erhebung von 
Bussen, insbesondere das Recht, sich selbst Satzungen zu geben, erwachsen bzw. zuerkannt 
worden» waren29 – also typische Merkmale der Gemeinde –, formulierte er 1986, dass «dem 
alten Nachbarschaftsverband (Wirtschaftsgemeinde) mit seinen genossenschaftlichen Auf-
gaben (Bewirtschaftung des Gemeingutes etc.) [...] nun [1809] neue politische Aufgaben 
übertragen [wurden], die für den Staat zu leisten waren (Steueranlage, Durchführung seu-
chenpolizeilicher Vorschriften u. a. m.).»30 Diese terminologische und funktionale Zuord-
nung – «Nachbarschaft», «Dorfgenossenschaft» und «Wirtschaftsgemeinde» sowie «genos-
senschaftliche Aufgaben» und «Bewirtschaftung des Gemeingutes» für die Zeit vor 1809, 
«Gemeinde» und «politische Aufgaben» aber für die Zeit nach 1809 – betonte den Bruch 
von 1809 so stark, dass erst die damals entstandene «politische Gemeinde» als wirkliche, 
vollwertige Gemeinde anerkannt wurde. Entsprechend galt nun der 1. Januar 1809 als «Ge-
burtstag unserer heutigen Gemeinden»31 respektive als «Geburtstag der elf Gemeinden».32

Aber weder waren die genannten «neuen politischen Aufgaben» wirklich neu, wie 
nachfolgend im dritten Teil gezeigt wird, noch haben die Dorfgemeinden erst nun eine «ei-
gene» Verwaltung erhalten. Ganz im Gegenteil, wie dieselben Arbeiten durchaus erwähnen: 
«In dieser spätabsolutistischen Staatsreform [von 1809] gingen viele dem Volk ehemals zu-
stehende Rechte, wie z.B. die freie Wahl der Gemeindevorsteher (Richter) und die eigene 
Verwaltung des Gemeindevermögens, verloren».33 So verdeckt das Wort «Geburtstag» die 
viel weiter zurückreichende Geschichte der Gemeinde, welche unter dem Begriff «gemeind» 
in den frühneuzeitlichen Quellen fast allgegenwärtig ist.34

24 Reinhard, 2002, S. 240.
25 Büchel, 1953, S. 4.
26 Ospelt, 1972, S. 109.
27 So wurde der Begriff «Dorfgemeinde» in der nahezu identischen Stelle in Ospelt, 1986, S. 149, durch «Dorfge-

nossenschaft» ersetzt: «Mit der [...] Auflösung der beiden Gerichtsgemeinden kamen die Dorfgenossenschaften 
in die neue rechtliche Stellung von politischen Gemeinden [...]» [Hervorhebung d. Verf.]. Auf S. 148 erwähnte 
Ospelt das «Eigentum am Gebiet» und die «Gebietshoheit», die Verwaltung und Rechtssetzung (Satzungsrecht) 
in örtlichen Angelegenheiten, das eigene Vermögen und die Rechtspersönlichkeit der «Nachbarschaft», die 
zwar «vermehrt politische Funktionen erhalten» habe, aber dennoch «in erster Linie» eine «Genossenschaft» 
und «Wirtschaftsgemeinde» gewesen sei.

28 In der jüngsten Publikation Alois Ospelts begegnet wieder der Begriff «Dorfgemeinde»: «In den verschiedenen 
Siedlungen des Kirchspiels [Schaan-Vaduz-Planken] bildete sich früh eine Form der Gemeinde, die sogenannte 
Dorfgemeinde oder Nachbarschaft.» (Ospelt, 2016, S. 46).

29 Ospelt, 1972, S. 109.
30 Ospelt, 1986, S. 149. Entsprechend in Regierung des Fürstentums Liechtenstein, 1985, S. 4, und in Nell, 1987, S. 

21, wo als «neue politische Aufgaben» noch die «Rheinwuhraufsicht» und die «Waldaufsicht» genannt sind.
31 Ospelt, 1986, S. 149; Regierung des Fürstentums Liechtenstein, 1985, S. 4.
32 Nell, 1987, S. 21.
33 Nell, 1987, S. 22. Vgl. Regierung des Fürstentums Liechtenstein, 1985, S. 4.
34 Vgl. die Belege unten in den Abschnitten 2 und 3.
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Hier wird deshalb dafür plädiert, den Begriff und das Konzept der Gemeinde auch 
in Liechtenstein auch für die Frühe Neuzeit zu verwenden, und zwar nicht nur für die Ge-
richtsgemeinde, sondern auch für die örtliche Gemeinde (Dorfgemeinde). Dies entspricht 
der Quellenlage und der allgemeinen Situation in Mitteleuropa. Bestritten wird, dass die 
vormoderne Gemeinde in Liechtenstein nur Wirtschaftsgemeinde, nur Genossenschaft, nur 
Nachbarschaft war, ohne das politische Gewicht und Aufgabenspektrum, das die Gemeinde 
in der Frühen Neuzeit in Europa allenthalben hatte: «Gemeinden», definierte Peter Blickle, 
«sind Nachbarschaften mit festen Institutionen, klaren Kompetenzen und eigenen Normen», 
die sich als «gesellschaftliche, wirtschaftliche und schließlich auch politische Realität» im 
Alten Europa «eingenistet» haben.35

Wichtig bleibt jedoch, dass die «politische Gemeinde» von 1809 zwar ihren Vorläufer 
in der vormodernen Gemeinde hatte, dass die beiden aber nicht identisch waren: Die «po-
litische Gemeinde» wurden eben vom Staat her definiert, organisiert und kontrolliert, im 
Unterschied zur stärker von den Gemeindeleuten selbst getragenen und, im Zusammenspiel 
mit der Obrigkeit, selbst organisierten vormodernen Gemeinde. In dieser Perspektive stel-
len die Vorgänge von 1809 einen Bruch in der liechtensteinischen Gemeindeentwicklung 
dar, aber nicht einen Neubeginn im Sinne eines «Geburtstags» der Gemeinde schlechthin.

2. Der Anfang: Gemeindebildung im Spätmittelalter
Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde begegnen in der Grafschaft Vaduz und in der Herr-
schaft Schellenberg ab dem 14., 15. Jahrhundert. Leider liegen zur hochmittelalterlichen, für 
die Gemeindebildung (Kommunalisierung) entscheidenden Phase im heute liechtensteini-
schen Raum kaum Quellen vor, sodass man sich an der allgemeinen und regionalen Entwick-
lung orientieren muss.

Der Ursprung der Gemeinden wird in der liechtensteinischen Forschungstradition 
vorwiegend in der «Markgenossenschaft» gesucht, welche in die germanische, ja römische 
oder gar vorrömische Zeit zurückgereicht haben soll: «Die Nachbarschaften […] gingen 
aus der Markgenossenschaft hervor».36 Diese «Markgenossenschaften deckten sich räum-
lich wohl mit alten Verwaltungseinheiten Churrätiens (Hundertschaften, Grosspfarreien)»; 
«ihre Ursprünge sind in rätischer, etwas besser belegt in römischer Zeit zu suchen».37

Hinter dieser Auffassung steht sichtlich die Lehre von «der Kontinuität der germa-
nischen Markgenossenschaft der Gemeinfreien in den mittelalterlichen Dorfgemeinden».38 
Diese Lehre wurde im 19. Jahrhundert von Georg Ludwig von Maurer und Otto Gierke ent-
wickelt. Demnach hätte sich «im Frühmittelalter der gesamte Boden im gemeinschaftli-
chen Besitz freier Leute befunden, die basisdemokratisch über alle Fragen des Gebrauchs 
entschieden».39 Diese grossräumigen, mehrere Siedlungen umfassenden Allmendgenossen-
schaften hätten die «Mark» kontinuierlich bis ins Hochmittelalter gemeinsam genutzt, v.a. 
die Allmenden und Wälder. Daraus wären dann im Hoch- und Spätmittelter die bäuerlichen 
Gemeinden entstanden. Diese Markgenossenschaftstheorie gilt heute indes als «wissen-
schaftlich überholt», ja als «gelehrte Erfindung des 19. Jahrhunderts».40 Maurer habe die 

35 Blickle, 2008, S. 62, 64.
36 Ospelt, 1986, S. 148.
37 Ospelt, 1986, S. 147. Entsprechend Regierung des Fürstentums Liechtenstein, 1985, S. 1f., und Nell, 1987, S. 17. 

Vgl. auch Ospelt, 1972, S. 107f. und Ospelt, 2016, S. 18, 57–59. Die Vorstellung von der frühmittelalterlichen 
Markgenossenschaft findet sich auch in der neueren landesgeschichtlichen Literatur, etwa in Biedermann, 
2012, S. 31. Keinen Bezug auf die Markgenossenschaftstheorie nimmt Marquardt, 2011, der jedoch zur Ge-
meindegenese vage bleibt.

38 Wunder, 1986, S. 142.
39 Brakensiek, 2008, Sp. 34.
40 Wunder, 1986, S. 26, 147, vgl. auch S. 142f. – Dilcher, 1989, Sp. 1210, sah «die Erforschung der ländlichen Ge-

meindebildung lange überschattet» vom Umstand, dass «von angeblichen Gebilden der germanischen Zeit, v.a. 
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erst mit dem Landesausbau im Hochmittelalter entstandene und vor allem in der Frühen 
Neuzeit belegte Markgenossenschaft «ins frühe Mittelalter und in die römische Zeit […] 
zurückprojiziert»,41 um der «beargwöhnten Marktgesellschaft der Moderne eine idealisier-
te Vergangenheit des deutschen Volkes entgegenzusetzen».42

Gegenüber diesen Vorstellungen herrscht in der neueren Literatur ein multikausa-
ler Erklärungsansatz vor, gemäss dem die Dorfgemeinde neben genossenschaftlichen auch 
herrschaftliche Wurzeln hatte: «Nachbarschaft » und «Genossenschaft» waren notwendige 
Grundlagen, ebenso wie das Bevölkerungswachstum, der Landesausbau und die Siedlungs-
verdichtung im Hochmittelalter. Entscheidende Faktoren waren das Entstehen der Pfarrei-
en, die Gerichtsherrschaft (Vogtei) sowie – besonders – der Wandel der Grundherrschaft.43 
Heide Wunder sah die «Herausbildung bäuerlicher Gemeinden» geradezu als «Folge» der 
«Auflösung der älteren Grundherrschaft».44

Diese «ältere», früh- und hochmittelalterliche Fronhof-Grundherrschaft basierte auf 
der Fronarbeit unfreier Leute auf dem zu einem Herrenhof/Fronhof (villa, curtis dominica) 
gehörenden Land (Salland). Weiter entfernt vom Herrenhof betrieben hörige Bauern selbst 
kleine Bauernstellen (mansus, Hufe), die sie vom Grundherrn gegen die Leistung von Abga-
ben und Fronarbeiten erhielten und eigenständig bewirtschafteten. Die abhängigen Bauern 
und das Gesinde des Fronhofs bildeten die Hofgenossenschaft (familia). Die Hofgenossen 
nutzten gemeinsam die zum Hof gehörenden Weiden und Wälder. Sie bildeten einen Rechts- 
und Gerichtsverband, der ebenfalls eine genossenschaftliche Komponente hatte, insofern 
die Bauern beim Hofgericht als Urteilsprecher oder Schöffen wirkten. Wenn zum Herrenhof 
eine Eigenkirche gehörte, bildete die familia auch eine Kultgemeinde.45

Dieses auch als «zweigeteilte (bipartite) Grundherrschaft» oder als «Villikationsver-
fassung» bezeichnete System ist in seiner Reinform vor allem in den grossen Grundherr-
schaften des fränkischen Loire-Rhein-Gebiets nachgewiesen.46 Es bildete neben der jünge-
ren Rentengrundherrschaft eine der beiden Hauptformen mittelalterlicher Grundherrschaft 
in Europa, die beide jeweils regional unterschiedliche Ausprägungen erfuhren.47

Auch für den rätischen Raum bildet «die ‹klassische› zweigeteilte villa mit Salland, 
Mansen, Abgaben und Frondiensten [...] höchstens einen Idealtypus»,48 so Sebastian Grü-
ninger, ein Modell also, an dem die realen Verhältnisse gemessen werden können. In seiner 
breit angelegten Untersuchung wies Grüninger nach, dass «insbesondere im ‹Churrätischen 
Reichsgutsurbar› (RU) zahlreiche Besitzkomplexe eine zweigeteilte Struktur» aufwiesen. 
Angesichts der Quellenlage kam er aber zum Schluss, es sei «nur andeutungsweise zu ver-
muten, dass es auch im frühmittelalterlichen Churrätien Hofverbände gegeben hat, die dem 
Idealtyp der ‹klassischen› zweigeteilten villa mit ihren charakteristischen Frondiensten auf 

der Markgenossenschaft» ausgegangen wurde. Eine ausführliche Kritik in Bader, 1974, S. 130–138; auf S. 92 
weist Bader auch die Anknüpfung der Dorfgemeinde an die fränkische Hundertschaft zurück. Ebenfalls ableh-
nend Rösener, 1991, S. 157; Cordes, 1993; Brakensiek, 2008, Sp. 34.

41 Wunder, 1986, S. 142.
42 Brakensiek, 2008, Sp. 34. Gestützt auf Friedrich Lütge wies Ospelt, 1972, S. 108, eine Interpretation der «Mar-

ken [...] [als] Überbleibsel eines agrarkommunistischen Urzustandes» zurück. 
43 Bader, 1974, S. 30–114; Sablonier, 1984; Wunder, 1986, S. 26–32, 141–152; Rösener, 1991, S. 157–161; Röse-

ner, Agrarwirtschaft, 1992, S. 27f.
44 Wunder, 1986, S. 66.
45 Bader, 1974, S. 62–69; Wunder, 1986, S. 29–31, 63–66; Rösener, 1991, S. 23–27; Rösener, 1992, S. 7–13; Grünin-

ger, 2005; Blickle, 2006, Sp. 1162f. 
46 Rösener, 1992, S. 10.
47 Blickle, 2006, Sp. 1162f.; Rösener et al., 1989 bes., Sp. 1739–1744, 1746–1748.
48 Grüninger, 2006, S. 493.
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dem Salland nahe standen.»49 Im Graubündner50 wie auch im Ostschweizer51 und Vorarlber-
ger52 Raum wird in der Regel von der Existenz der zweigeteilten Fronhof-Grundherrschaft 
mit der auf einen Herrenhof bezogenen herrschaftlichen Eigenwirtschaft und abhängigen 
Hufen ausgegangen, wenn auch kaum durchgehend in allen grundherrlichen Verhältnissen.

Und in Liechtenstein? Das Churrätische Reichsgutsurbar – ein 842/843 erstelltes Ver-
zeichnis des Reichsguts (Königsguts) in Churrätien – bietet auch für das heute liechtenstei-
nische Gebiet Anhaltspunkte: Unter anderem werden darin ein Herrenhof/Fronhof (curtis 
dominica) und eine Siedlung (villa) in Schaan sowie ein Hof (curtis) in Balzers erwähnt, 
mit zugehörigem Herrenland oder Salland (terra dominica) und diversen Hufen (mansos), 
ausserdem Wiesen, Weingärten, Alpen, Mühlen, Wälder und dazu gehörende Kirchen. Eben-
falls im Churrätischen Reichsgutsurbar ist frühmittelalterlicher Besitz des Klosters Pfäfers 
in Eschen belegt (Kirche, Zehnt, Land).53 Eine Interpretation dieser Belege im Rahmen der 
älteren, «zweigeteilten (bipartiten) Grundherrschaft» liegt nahe.54

In Bendern ist im 5.–7. Jahrhundert ein steinerner Baukomplex von «monumentale[r] 
Architektur» archäologisch nachgewiesen. Aufgrund seiner Dimensionen stand er jeden-
falls in einem herrschaftlichen Zusammenhang. Neben der jüngeren, sakralen Funktion 
(Kirche ab dem 7./8. Jahrhundert) liegt eine profane Funktion als lokales oder regionales 
Herrschafts- und Wirtschaftszentrum nahe, auch wenn «curtis et ecclesi[a]» (Hof und Kir-
che) erst 1045 erwähnt sind.55 Ein früh- oder hochmittelalterlicher «Gutshof» wird auch in 
Vaduz vermutet.56 Ab dem 10. Jahrhundert sind weitere, klösterliche Höfe in Eschen57 und 
Schaan58 belegt, ab dem frühen 13. Jahrhundert auch in Triesen59 und Balzers.60 In Mauren 
sind die hochmittelalterlichen Verhältnisse unklarer.61 Wie weit diese Höfe zeitlich zurück-
reichen, ist offen. Auch schweigen die Quellen über deren Organisation und Bewirtschaf-
tung. So ist nicht festzustellen, ob auf ihnen (noch) klösterliche Verwalter oder Meier eine 
herrschaftliche, auch auf Fronarbeit gestützte Eigenwirtschaft betrieben, ob es sich um Hu-
fen handelte oder schon im Hochmittelalter um Lehenhöfe im Rahmen einer reinen Abga-
bengrundherrschaft.62 Dass die Bewirtschaftung der Höfe ohne (hof-)genossenschaftliche 

49 Grüninger, 2006, S. 493. – Weniger skeptisch ist Grüninger, 2005: «Das um 840 entstandene Churrät. Reichs-
gutsurbar nennt Huben, Herrenhöfe und Salland in grosser Zahl, die u.a. in Graubünden und im südl. Teil des Kt. 
St. Gallen lagen. Hier [...] sind auch früh Frondienste belegt, ein wichtiges Kriterium, um die klass. Grundherr-
schaft von andern Formen der Agrarverfassung (Rentengrundherrschaft, Gutsherrschaft, Pacht usw.) abgren-
zen zu können.»

50 Kaiser, 22008, S. 214–216; Hitz, 2002, S. 222.
51 Sablonier, 1984; Schoch/Zangger, 2003, S. 227–231.
52 Niederstätter, 2014, S. 42, 45.
53 LUB I/1, Nr. 1, S. 41–45 (Auszug).
54 Vgl. Kaiser, 22008, S. 214–216, 290f. (Zitat S. 2014); Vogt, 2011.
55 Faccani, 2016, bes. S. 156–159, Zitat S. 157; LUB I/1, Nr. 4, S. 48–54 (30.1.1045).
56 Ospelt, 2016, S. 19.
57 Schindler, 2011a, nennt in Eschen Höfe des Klosters St. Gallen (896, 1167), des Klosters Petershausen in Kons-

tanz (1016), des Frauenklosters St. Sebastian in Schänis (1045), des Klosters St. Luzi in Chur (1208) sowie der 
Grafen von Werdenberg-Sargans-Vaduz (1371).

58 965 trat Kaiser Otto I. den – schon im Churrätischen Reichsgutsurbar von 842/843 genannten? – Hof in Schaan 
an das adelige Damenstift Säckingen ab (Quaderer/Frommelt, 2011).

59 Frommelt/Kindle, 2011, nennen in Triesen einen Hof des Klosters St. Luzi (1208, 1390, 1429) und einen zwi-
schen Triesen und Balzers gelegenen Hof des Klosters Churwalden (1208).

60 Vogt, 2011, nennt in Balzers einen weiteren hochmittelalterlichen Hof des Klosters Churwalden (1208, 1222, 
1278). Auch die zur Burg Gutenberg gehörenden Höfe und der mutmassliche Hof in Mäls (Wohnturm bei der 
Kapelle St. Peter) dürften ab dem 13. Jahrhundert entstanden sein.

61 1178 besass das Frauenkloster St. Sebastian in Schänis in Mauren eine Hufe (mansus) (LUB I/1, Nr. 10, S. 60f.: 
Schutzbrief Papst Alexanders III. vom 24.10.1178). Die Maurer Kirche ist ab Ende des 7. Jahrhunderts archäo-
logisch nachgewiesen; die zu ihr gehörenden Güter sind aber erst im 13. Jahrhundert als Besitz der Herren von 
Schellenberg fassbar (Frommelt, 2011d).

62 Den 1208 von der päpstlichen Kurie bestätigten Rechts- und Besitzstand des Klosters Churwalden (zu wel-
chem Höfe in Balzers und Triesen gehörten, vgl. Anm. 59 und 60) interpretiert Hitz, 2000, S. 222, «noch als ein 
System von curtes: ein Verband von Fron- oder Meierhöfen».
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Nutzungsformen in Feld, Wald, Allmende und Alp ausgekommen sein könnten, ist indes 
schwer vorstellbar. 

Im Hoch- und Spätmittelalter, etwa ab dem 12. Jahrhundert, wurde das Fronhofsystem 
in Mitteleuropa allmählich durch die Rentengrundherrschaft abgelöst: Die Grundherren be-
wirtschafteten nur mehr kleine Flächen in Eigenregie (wenn überhaupt) und überliessen 
den übrigen Boden als Lehen den Bauern, die ihn gegen die Entrichtung von Grundzinsen 
und weiteren Natural- oder Geldabgaben bewirtschafteten. Es entstand eine zwar immer 
noch leibeigene, aber relativ selbstständig wirtschaftende Bauernschaft mit stark reduzier-
ter Fronpflicht.63 «Mit der Reduktion oder Aufgabe der herrschaftlichen Eigenwirtschaft und 
mit der Umwandlung bäuerlicher Arbeitsrentenleistung in Produkte- und Geldabgaben», 
umriss Roger Sablonier die Entwicklung im Ostschweizer und südwestdeutschen Raum, 
«verliert die Villikation schon seit Beginn des 13. Jahrhunderts zusehends ihre Funktion als 
wirtschaftsorganisatorischer Verband. […] Es entsteht eine auf den Siedlungsverband, nicht 
mehr auf den Herrschaftsverband bezogene Wirtschaftsorganisation.»64

Mit der Auflösung der auf einen Herrenhof bezogenen Wirtschaft übernahm die Nach-
barschaft der im entstehenden Dorf zusammenlebenden Bauern die früher von den Hof-
genossenschaften ausgeübten Nutzungsrechte in Allmenden und Wäldern. Der Siedlungs-
verband der allenfalls unterschiedlichen Grund-, Leib- und Gerichtsherren unterstehenden 
Nachbarn65 wurde zur Dorfgenossenschaft: «Mit der Dorfbildung überlagerten kommunale 
Strukturen die alten Hofverbände», schrieb Sebastian Grüninger.66 Am deutlichsten vertre-
ten wurde diese Auffassung von Alfons Dopsch, der «die Dorfgemeinde […] auf die familia, 
die Hofgenossenschaft zurück[führte], in der er ihre Keimzelle sah.»67 Diese Sicht wurde von 
Roger Sablonier nicht grundsätzlich bestritten, aber relativiert: «Die [dörfliche] Nutzungs-
genossenschaft geht keineswegs direkt und linear aus der familia, aus der Hofgenossen-
schaft hervor. Ohne weiteres können aber in verschiedenem Grade hofgenossenschaftliche 
Elemente in ihr weiterwirken».68 Auch Karl Siegfried Bader anerkannte die Bedeutung von 
Grundherrschaft und Hofgenossenschaft für die Ausbildung von Dorfgenossenschaft und 
Dorfgemeinde, betonte aber gegenüber einer monokausalen, nur auf die grundherrliche 
Hofgenossenschaft gestützten Betrachtung die Bedeutung weiterer Faktoren wie insbeson-
dere der Nachbarschaft und der Vogtei- oder Gerichtsgemeinde.69

Aber auch wo das Fronhofsystem nie oder schon lange nicht mehr praktiziert worden 
war und schon im Früh- und Hochmittelalter eine Form der Abgabengrundherrschaft vor-
geherrscht hatte, brachte der hochmittelalterliche Strukturwandel dieselben, für die Kom-
munalisierung grundlegenden Veränderungen: Verbesserung der bäuerlichen Besitzrechte, 
Fixierung der Abgabepflicht, Reduktion der Fronpflicht und selbstständigeres, individuelle-
res Wirtschaften der Bauern.70

Leider ist der geschilderte «Übergangsprozeß» von «einer auf den Herrenhof (Vil-
likation) orientierten zu einer an das Haus gebundenen individuell-genossenschaftlichen 

63 Vgl. u.a. Wunder, 1986, S. 63–67; Rösener, 1991, S. 37, 63f., 217–222; Blickle, 2006, Sp. 1162f.
64 Sablonier, 1984, S. 732. Vgl. auch ebd., S. 734, 735, 737, 741; Rösener, 1991, S. 54–73, bes. S. 64; Blickle, 2000, 

S. 176; Blickle, 2007, Sp. 986.
65 Unterschiedliche herrschaftliche Zugehörigkeit gilt nicht als Hindernis der Gemeindebildung, im Gegenteil: Die 

Dorfgemeinde «entwickelt sich umso kräftiger, je verworrener die Herrschaftsrechte, je stärker die konkur-
rierenden Gegensätze der Grund-, Leib- und Gerichtsherren sind» (Bader, 1967, S. 7). Vgl. auch Rösener, 1991, 
S. 158, und Wunder, 1986, S. 65f.

66 Grüninger, 2005. Vgl. auch Blickle, 1981: «Die wohl entscheidendste Voraussetzung für die Entstehung des 
Dorfes war die Umgestaltung und Auflösung der alten Villikationsverfassung» (S. 28), wobei es zum «Übergang 
von der fronhofsorientierten Genossenschaft auf die nachbarschaftlich orientierte Gemeinde» kam (S. 76).

67 Rösener, 1991, S. 159.
68 Sablonier, 1984, S. 738.
69 Bader, 1974, S. 62–90, zur Multikausalität besonders S. 84 sowie S. 37. Vgl. auch Rösener, 1991, S. 160.
70 Rösener, 1991, S. 63f.
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Wirtschaftsweise», der zusammen mit der Siedlungsverdichtung im Dorf zur Grundlage 
des «Kommunalismus», also der Gemeindebildung wurde, «archivalisch nicht schlüssig zu 
belegen».71 Dies gilt auch für den heute liechtensteinischen Raum. Mangels aussagekräftiger 
hochmittelalterlicher Quellen kann das skizzierte hofgenossenschaftliche Entwicklungsmo-
dell nicht nachgewiesen werden. Es soll jedoch als mögliche Alternative zum bislang domi-
nierenden markgenossenschaftlichen Modell ins Spiel gebracht werden. Dieser Ansatz ist 
im Übrigen auch für Liechtenstein nicht neu: Schon Josef Büchel hatte 1953 das Entstehen 
von «selbstständige[n] Genossenschaften», von «Nachpurschaften oder Gemeinden» mit 
der «Auflösung der alten Hofsiedlung» respektive des «ursprünglichen Herrenhof[s]» er-
klärt, ohne Bezugnahme auf früh- oder hochmittelalterliche Markgenossenschaften.72

In den Quellen besser fassbar als die früh- und hochmittelalterlichen Verhältnisse ist 
auch in Vaduz und Schellenberg die Weiterentwicklung der Dorfgenossenschaft zur Dorf-
gemeinde, die sich in einem «gestreckte[n] Prozeß langsamer Verdichtung und Instituti-
onalisierung genossenschaftlicher Beziehungen der Bauern»73 vollzog. Der «Prozeß der 
Funktionsverlagerung» hin zum über «kollektive Selbstverwaltung und Selbstregulierung» 
verfügenden Dorf mündete «im 14. bis 16. Jahrhundert in der Übernahme von eigentlichen 
‹staatlichen› Funktionen durch das Dorf, in der Entstehung der Dorfgemeinde als politi-
scher Körperschaft».74

Damit ist das Verhältnis von Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde angesprochen: 
Karl Siegfried Bader definierte «Dorfgenossenschaft» als das «nachbarliche Miteinander ei-
ner Vielzahl von Dorfbewohnern [...], vor allem in Fragen der gemeinsamen Nutzung der 
inneren und äußeren Allmende».75 Kern der Sache ist also die «Gemeinschaftsnutzung», 
womit die «dinglichen Elemente» im Vordergrund stehen.76 Die Dorfgemeinde ist demge-
genüber der «auf das Dorf radizierte Verband, [der] nicht auf Grund ‹staatlicher› Delegati-
on, sondern auf Grund aus verschiedenen Wurzeln entstandenen eigenen Rechts, über die 
Gemeinnutzung hinausgehende Befugnisse in Anspruch nimmt und tatsächlich ausübt»,77 
besonders «Befugnisse[ ] der Selbstregelung».78 Im Vordergrund stehen bei der Gemeinde 
somit die «persönlichen Elemente» – die Gemeinde bezieht sich auf «den zwischenmensch-
lichen Austausch, das persönliche Band» zwischen ihren Mitgliedern.79

Grundlegendes Merkmal der Gemeinde ist die Rechtspersönlichkeit: Stand bei der 
Genossenschaft das gemeinsame Nutzen und Niessen im Vordergrund, war (und ist) die Ge-
meinde – im Unterschied zur Genossenschaft – eine Gebietskörperschaft mit «selbständige[r] 
rechtliche[r] Existenz».80 Als Körperschaft konnte sie kollektives Eigentum erlangen. Für 
ihre Selbstverwaltung entwickelte sie eigene Verwaltungsorgane. Ihre Selbstregelungsbe-
fugnisse fanden Ausdruck in der kommunalen Satzungshoheit.81 Der «Umgang mit den kom-
munalen Ressourcen» war zwar die wichtigste Aufgabe der Dorfgemeinde.82 Sie nahm aber 
auch darüber hinausgehende Aufgaben wahr.

Eine klare Unterscheidung von Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde gab es dabei 
im Verständnis der Zeitgenossen nicht: «Was hier als genossame erscheint, heisst dort ge-

71 Blickle, 2000, S. 176.
72 Büchel, 1953, S. 2f., 9f. Vgl. auch Frommelt, 2011d.
73 Dilcher, 1989, Sp. 1211.
74 Sablonier, 1984, S. 737 und 739.
75 Bader, 1974, S. 29.
76 Bader, 1974, S. 20.
77 Bader, 1974, S. 29.
78 Dilcher, 1989, Sp. 1210.
79 Bader, 1974, S. 20.
80 Bader, 1974, S. 62, 266f., 384–426, Zitat S. 385.
81 Bader, 1974, 266–383; Rösener, 1991, S. 155–176.
82 Troßbach, 2005b, Sp. 1095.
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meind», schrieb Bader. Es handle sich «um e i n e n menschlichen Verband und um e i n e 
Sachgrundlage, über der dieser Verband entsteht, um das D o r f.» Erst in «Spätformen» 
hätten sich Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde getrennt, in die «Realgemeinde» oder 
überwiegend privatrechtliche Korporation einerseits und die «politische» oder «Einwoh-
nergemeinde» andererseits.83

Dieser allgemeine Befund bestätigt sich in den Vaduzer und Schellenberger Quellen, 
in denen die Begriffe «Nachbarschaft», «Genossenschaft» und «Gemeinde» parallel und sy-
nonym benutzt werden, wobei sich eine Entwicklung von im 14. Jahrhundert noch stär-
ker personalen Verbänden hin zur körperschaftlichen «Gemeinde» zeigt:84 In den frühen 
Belegen von 1355,85 137886 und 138987 handelten die «Leute» von Schaan-Vaduz, Triesen 
und Balzers, deren räumliche Verortung durch den Verweis auf die Zugehörigkeit zum 
«Kirchspiel» oder die «Sesshaftigkeit» im «Dorf» erfolgte. Der Zusatz «gemeinlich» betonte 
bereits den gesamthänderischen Charakter. 1361 erscheinen die «gebursami und gnossa-
mi» des Kirchspiels Schaan,88 also die Bauernschaft des Dorfes «im gemeindlichen sinne»89 
und die Genossenschaft. 1403 bezog sich der personale Verband auf die soziale Gruppe der 
«Nachbarn»90 bzw. der Nachbarschaft, welche das «soziale Band zwischen den Haushalten» 
der Dorfsiedlung bildete.91 Der Begriff «Gemeinde» («gemaind») begegnet (im körperschaft-
lichen Sinn92) erst 1452, hier noch in Verbindung mit «Nachbarschaft»,93 1458 und 1474 
dann als Körperschaft ohne weitere Bestimmung.94 Auch die Streusiedlung Triesenberg er-
scheint 1497 als «gemain von Trysnerberg».95 

Am Eschnerberg zeigt sich etwas verzögert eine ähnliche Entwicklung von personalen 
hin zu körperschaftlichen Bezeichnungen: 1422 traten die «kirchgenôssen baider kirch spelen 
gemainlich zu Eschan vnd zu Bendern»96 und 1425 die «lüt[ ] alle[ ] gemainlich de[r] kirchs-
pel» Eschen, Bendern und Mauren97 als Parteien vor Schiedsgerichten auf. 1464 findet sich 
dann ein «communitas»-Beleg für Ruggell98 und 1507 ein «Gemeinde»-Beleg für Mauren.99

83 Bader, 1974, S. 21–30, Zitat von S. 29 (ähnlich S. 20). Liechtenstein ging 1809 einen anderen Weg und konzi-
pierte die «politische Gemeinde» als Einheitsgemeinde: Die gesonderte Ausscheidung einer «Realgemeinde» 
ermöglichte erst 1996 das Gesetz über die Bürgergenossenschaft (zur historischen Entwicklung des liechten-
steinischen Gemeinderechts im 19. und 20. Jahrhundert vgl. Schiess Rüttimann, 2015).

84 Vgl. Frommelt, 2000, S. 8–11.
85 LUB I/4, Nr. 9, S. 55–66 (29.10.1355): «die Erbarn Leüth, alle gemainelich, die in das kilchspill gehören ze Schann».
86 LUB I/4, Nr. 17, S. 89–95 (7.12.1378): «allen vnsern lúten sesshaft in Vnserm Dorf zu Trisen, gemainlich wie die 

genant sind Vnd dem dorf mitenander Vnd allen iren erben Vnd nachkommenn».
87 LUB I/4, Nr. 19, S. 100–108 (22.8.1389): Schiedsspruch im Markenstreit zwischen Graf Heinrich von Werden-

berg-Sargans-Vaduz «von siner Lüt wegen zu Balzers» und Graf Donat von Toggenburg wegen seiner Leute zu 
Fläsch.

88 LUB I/4, Nr. 12, S. 69–73 (20.4.1361).
89 Grimm/Grimm, Bd. 4, 1878, Sp. 1661.
90 LUB I/4, Nr. 34, S. 150–157 (5.12.1403): «die nâchgebur alle gemainilich ze trisen».
91 Wunder, 1986, S. 27. «Nachbarschaft» konnte den lockeren Zusammenschluss der Nächstwohnenden bezeich-

nen, aber auch eine «mit Rechtsbefugnissen ausgestattete Organisationsform», im dörflichen Bereich beson-
ders die «haushäbigen Männer [...] der Dorfgemeinde» (Voltmer, 2008, Sp. 1007).

92 Die frühe Erwähnung in LUB I/4, Nr. 9, S. 55–66 (29.10.1355), hier S. 57, ist wohl nicht im körperschaftlichen 
Sinn zu verstehen, sondern als «gemeinsamer Besitz» («ist es ihr baider gemaindt vntz an das Tüefftobel, vnd 
Sond die selben gemaindt[,] gemainelich Niessen vngefarlich»).

93 GAT U 26 (11.3.1452): «gemaind vnd nachburschafft von Trisen».
94 GATb U 21 (24.8.1615), Insert vom 4.7.1458: «geschwornne[ ] vnnd gannze[ ] gemaindt von Thrysen» und «er-

bare[ ] lütte[ ] nachpuren Wallisser[ ] an dem Thrysnerberg»; GAS U 3 (1.7.1601), Insert vom 11.7.1474: «gantze 
gemeindt von Schaan» und «gantze gemeindt von Trissen».

95 GAT U 16 (5.5.1497): die «lieben vnd getrúwen ainer genoss von Trysen an ainem vnnd ainer gemain von Trysner-
berg anders tails».

96 GAG U 1 (10.12.1422).
97 GAE III/3 (28.6.1425).
98 PfABe U 6 (7.7.1464).
99 LI LA SchäU 21 (18.1.1507): «die geschwornen vnnd Hanns Knabenknecht kilchenpfleger der gantzen gemaind 

vnnd kilchgenossen zu Muren».
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3. Zwischen Anfang und Ende: Gemeindeleben vom 14. bis zum 
18. Jahrhundert

Grundlage des bäuerlichen Lebens war über Jahrhunderte die Nutzung von Äckern, Feldern 
und Wiesen, Gärten und Weingärten, Allmenden, Wäldern und Alpen. Deren Bewirtschaf-
tung erfolgte teils individuell, teils genossenschaftlich. Wo die «Nachbarn» und Dorfge-
nossen sich eine eigene Verwaltungsstruktur gaben, gemeinsamen Besitz erwarben oder 
verkauften, Nutzungsregeln erliessen und weitere Belange des dörflichen Lebens regelten, 
Fremde in die dörfliche Nutzungsgemeinschaft aufnahmen oder abwiesen, als Parteien vor 
Gericht auftraten oder selbst Bussen verhängten, Steuern erhoben, die Dorfarmen versorg-
ten, das Kirchenvermögen verwalteten und den Schulunterricht organisierten, nahmen sie 
Aufgaben wahr, die nicht mehr bloss genossenschaftlichen und wirtschaftlichen, sondern 
kommunalen und im weiteren Sinn politischen Charakter hatten. Inwieweit dies in den 
frühneuzeitlichen Graf- und Herrschaften Vaduz und Schellenberg der Fall war, wird im Fol-
genden aufgezeigt. Nicht näher eingegangen wird auf die konkreten Regelungen und die 
wirtschaftlichen Aspekte der unter Formeln wie «wunn und weid», «trieb und tratt», «weg 
und steg» bekannten genossenschaftlichen Nutzungsweise.

Zu erinnern ist an den erwähnten Umstand, dass die Kommunalisierung in Vaduz und 
Schellenberg auf zwei Ebenen erfolgte: Zum einen als Dorfgemeinde auf der hier betrachte-
ten lokalen Ebene des Kirchspiels, der Nachbarschaft oder des Dorfes, zum anderen als Ge-
richtsgemeinde auf der überlokalen Ebene der Grafschaft Vaduz respektive der Herrschaft 
Schellenberg. Auch die Gerichtsgemeinde wird in den Quellen als «gemeindt» bezeichnet, 
oder aber als «landtschafft». Selbstverwaltungsfunktionen im Gerichts-, Steuer- und Militär-
wesen waren ganz oder teilweise auf dieser landschaftlichen Ebene angesiedelt und wurden 
durch den Landammann, das Landschaftsgericht und den Landeshauptmann ausgeübt. Die 
lokalen Gemeinden waren daran insofern beteiligt, als im zwölfköpfigen Landschaftsgericht 
je zwei bis drei Gerichtsgeschworene aus jeder Dorfgemeinde Einsitz hatten (auch als Ge-
richtsleute, Richter oder «des Gerichts» bezeichnet).100 Die überlokale Gerichtsgemeinde 
oder Landschaft bleibt im Folgenden ausgeklammert.

3.1 Rechtspersönlichkeit
Ein wesentliches Merkmal der Gemeinde war ihre Rechtspersönlichkeit, also die rechtliche 
Qualität als Körperschaft. Diese zeigt sich – ausser im Recht auf Abgabenerhebung (vgl. un-
ten Abschnitt 3.5) – vor allem in der Vertrags-, Eigentums-, Partei- und Prozessfähigkeit: «In 
Vertrag und Rechtsstreit», so Karl Siegfried Bader, erwies sich die Gemeinde «als rechtlich 
existentes Wesen» und als «politisch wirksame[r] Verband».101

Die Vertrags- und Eigentumsfähigkeit zeigt sich schon früh in Kauf- und Lehenver-
trägen: 1361 kaufte das «kilchspel der Gebursami und Gnossami gemainlich zu Schan» die 
Alp Guschg102 und 1378 erwarben das «dorf» Triesen und die dort sesshaften Leute die Alp 
Valüna;103 beide Käufe erfolgten «ze rehtem aigen». 1355 verliehen die Schaaner einigen 
Triesenbergern einen Teil der Alp Malbun «zue ainem rechten erblechen».104 Ebenso über-
liessen die Triesner «nâchgebur» 1403 ihr «aygenn Alppli» (Älple)105 und 1406 auch den als 
ihr «aigen guot» bezeichneten Kleinsteg106 einigen Triesenbergern als Erblehen.

100 Frommelt, 2011c.
101 Bader, 1974, S. 385 und 409.
102 Kaufvertrag vom 20.4.1361 (LUB I/4, Nr. 12, S. 69–73).
103 Kaufvertrag vom 7.12.1378 (LUB I/4, Nr. 17, S. 89–95).
104 Erblehenbrief vom 29.10.1355 (LUB I/4, Nr. 9, S. 55–66).
105 Erblehenbrief vom 5.12.1403 (LUB I/4, Nr. 34, S. 150–157).
106 Erblehenbrief vom 9.7.1406 (LUB I/4, Nr. 38, S. 161–169).

Gemeinden_neu.indd   21 18.09.2019   09:42:43



22

Fabian Frommelt

Die Partei- und Prozessfähigkeit ist ab dem 15. Jahrhundert belegt: Wurden die «lüt 
[...] zu Balzers» in ihrem Grenz- und Nutzungsstreit mit Maienfeld und Fläsch 1389 noch 
durch Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans-Vaduz vertreten,107 traten die Gemeinden in 
späteren Grenz-, Nutzungs- und Wuhrkonflikten selbstständig vor Schieds- und anderen 
Gerichten auf. So erging 1425 ein Schiedsspruch zwischen den «lüten allen gemainlich» der 
Kirchspiele Mauren, Eschen und Bendern,108 und 1452 klagten die «ersamen ain gemaind 
vnd nachburschafft von Trisen» vor dem Gericht in Vaduz.109 Ein besonders interessanter Fall 
ereignete sich 1493, als «die geswornn vnd ganntze nachpurschafft des kilchspels zu Trisen» 
vor dem kaiserlichen Landgericht in Rankweil gegen ihren Landesherrn Freiherr Ludwig 
von Brandis Klage erhoben und dessen Alprecht in der Triesner Alp Valüna bestritten. Der 
Freiherr leistete der Ladung seiner Untertanen nach Rankweil Folge – obwohl er aufgrund 
kaiserlicher Privilegien dazu nicht verpflichtet war – und verlor den Prozess:110 Im erfolg-
reichen Prozessieren gegen die Obrigkeit zeigt sich die bereits starke Stellung der Dorfge-
meinde.

Die in diesen Beispielen des 14. und 15. Jahrhunderts belegte Vertrags-, Eigentums-, 
Partei- und Prozessfähigkeit setzte sich in den folgenden Jahrhunderten in diversen Kauf- 
und Streitfällen fort.

Die Rechtspersönlichkeit der Dorfgemeinde und ihr Selbstverständnis als korporativ 
verfasste Gemeinschaft fanden auch Ausdruck in der Rechtssymbolik, besonders in Dorfsie-
geln, Dorfwappen und – als einfachere Form – Dorfzeichen.111 Auch in Liechtenstein ist mit 
dem «Balzner Förggle» ein solches Zeichen bzw. Siegel bekannt. Überliefert ist das Zeichen, 
das eine Heu- oder Mistgabel zeigt, unter anderem auf einer Rheinhintermarke aus dem 
Jahr 1699 sowie auf einem nicht datierten Papiersiegel aus der Zeit um 1800.112 Die Um-
schrift des Siegels lautet: «INSIGEL : DER : GEMEIND : BALZERS».113 Es handelt sich um ein 
deutliches, wenn auch spätes Zeugnis kommunaler Selbstrepräsentation.

3.2 Gemeindeverwaltung – Gemeindeorgane
Zur Gemeinde gehört wesentlich die Selbstverwaltung durch eigene Organe. Diese übten 
indes teilweise auch herrschaftliche Funktionen aus, oder die Obrigkeit war bei deren Be-
stellung in irgendeiner Form beteiligt. Heide Wunder spricht deshalb von der «Janusköpfig-
keit der Gemeinde», welche «sehr deutlich in ihren Amtsträgern zum Ausdruck» komme: 
Die Amtsträger «waren herrschaftlicher und gemeindlicher Herkunft und vereinten in ihrer 
Person häufig beide Kompetenzen.»114

Die am frühesten erwähnten Gemeindevertreter115 sind die sogenannten «aydswer-
ren» oder «geschworenen». Deren Zahl belief sich je nach Gemeinde auf fünf oder sieben. Sie 
sind 1393 indirekt in den Kirchspielen Triesen, Schaan-Vaduz und Bendern-Ruggell belegt,116 
klarer dann 1403 in Triesen,117 1428 in Eschen und Bendern,118 1473 in Balzers, Triesen, 

107 Schiedsspruch vom 22.8.1389 (LUB I/4, Nr. 19, S. 100–108).
108 GAE III/3 (28.6.1425).
109 GAT U 26 (11.3.1452).
110 Spruch des Landgerichts Rankweil vom 27.6.1493 (GAT U 22). Vgl. dazu Frommelt, 1999, S. 128f., und From-

melt, 2000, S. 97f. Zur Befreiung der Vaduzer Herren von fremden Gerichten (privilegium de non evocando) vgl. 
Stievermann, 2011.

111 Dazu allgemein Bader, 1974, S. 394–402.
112 Siehe Abb. 1 und Abb. 2.
113 Vgl. Vogt, 1998. Siehe Abb. 2.
114 Wunder, 1986, S. 20.
115 Dazu Tschugmell, 1932; Tschugmell, o.J.
116 LUB I/1, Nr. 147, S. 333–337: Auszug aus dem grossen Urbar des Domkapitels Chur, das 1393 «mit den nachge-

buren vnd mit den aydsweren in iedem kirchspel» erneuert wurde.
117 LUB I/4, Nr. 34, S. 150–157 (5.12.1403).
118 GAE II/120 (7.9.1428).
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Schaan und Vaduz,119 1493 in Schellenberg,120 1506 in Mauren,121 1562 in Triesenberg,122 
1640 in Ruggell,123 1651 in Planken.124 Die meisten Gemeinden verfügten also schon im 15. 
Jahrhundert über eigene Gemeindeorgane, womit die Kommunalisierung bereits weit vor-
angeschritten war.

Aufgabe dieser Gemeinde- oder Dorfgeschworenen125 – die von den Gerichtsgeschwo-
renen als den zwölf Mitgliedern des landschaftlichen Gerichts unterschieden werden müs-
sen – war die Vertretung der Gemeinde nach aussen, die Friedewahrung im Innern sowie die 
Aufsicht über das Gemeingut und die Marken. Bei Flur- und Waldfreveln hatten sie geringe 
Straf- und Bussbefugnisse, ansonsten mussten sie die Frevler beim Gericht anzeigen.126

Die Bestellung der Geschworenen erfolgte durch «die nutzungsberechtigten männ-
lichen Einwohner eines Dorfs».127 Eine genauere Untersuchung des Bestellungsvorgangs 
würde jedoch gewiss Differenzierungen zu Tage bringen. So wurden die fünf Triesenber-
ger Geschworenen «jedes Jahr altem Brauch nach von der gnädigen Herrschaft gesetzt».128 
Für Balzers ist 1706 erwähnt, dass die Geschworenen von der «gemeind» (hier im Sinne 
der Gemeindeversammlung) gemäss «herkommens undt stylj» aus einem Dreiervorschlag 
bestimmt wurden129 – leider nicht erwähnt ist, worin Herkommen und Rechtsbrauch (Stil) 
bestanden, insbesondere wer den Dreiervorschlag machte: die Gemeindeleute oder, eher, 

119 LI LA U 16 (14.1.1473): «den geschwornen der vier doerffere Schan, Vadutz, Trisen vnd Balltzers». Die Dörfer 
Vaduz und Schaan hatten also bereits je eigene Geschworene.

120 GASb U 1 (18.11.1493).
121 GAM 618 (17.9.1506).
122 Büchel, 1902, S. 204; Hilbe, 2011.
123 Gassmann/Frommelt, 2011.
124 Wanger, 2006, S. 227.
125 Die Bezeichnung «gemaindts geschworne» in LI LA RA 74/134 (o.D., [1684]), Punkt 14; «dorffs geschworne» in 

LI LA AS 1/5, fol. 208r–208v (10.3.1718).
126 Vgl. Kaiser, 1847, S. 225f., 392f.; Burmeister, 2011a.
127 Burmeister, 2011a.
128 Triesenberger Alpordnung von 1562, zitiert nach Büchel, 1902, S. 204. Vgl. Hilbe, 2011.
129 StAA/StiKA A 2924, unfol. (7.6.1706). 

Abbildung 1: Das «Balzner Förggle» 
auf einer Rheinhintermarke von 1699. 
© Gemeinde Balzers, Foto: Martin 
Walser, Vaduz.
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die Obrigkeit? Die Vereidigung der Geschworenen («Geschworenenbesatzung») erfolgte je-
denfalls vor der «obrigkeith» in Vaduz, also vor dem Oberamt.130

Ab dem 16. Jahrhundert zeigt sich eine zunehmende Ausdifferenzierung der dörfli-
chen Amtsträger, wobei die Bestellungsvorgänge sowie die Aufgaben- und Kompetenzver-
teilung nicht immer klar sind. Auch war die Ämterstruktur nicht in allen Dorfgemeinden 
identisch.

Die meist zwei Gerichtsgeschworenen oder Gerichtsleute, durch welche jede Dorf-
gemeinde im Landschaftsgericht vertreten war, spielten auch in ihren jeweiligen Dorfge-
meinden eine bedeutende Rolle, ebenso die Landammänner und Alt-Landammänner und 
teils auch die Landeshauptleute. Gewählt wurden die Gerichtsleute von der Herrschaft aus 
einem Dreiervorschlag des Landschaftsgerichts (Kooptation), die Landammänner aber von 
der Landschaft aus einem Dreiervorschlag der Herrschaft. Dadurch hatten die Obrigkeit und 
die Landschaft eine Einflussmöglichkeit auf diese wichtigen Gemeindevertreter, nicht aber 
die Dorfgemeinde selbst. Dies änderte sich jedoch im 18. Jahrhundert: Nun unterbreitete 
jene Gemeinde einen Dreiervorschlag für einen neuen Gerichtsgeschworenen, aus welcher 
der ausgeschiedene Richter stammte.131

Für die Verwaltung der Gemeindefinanzen zuständige Säckelmeister sind ab dem frü-
hen 17. Jahrhundert nachweisbar,132 1615 in Triesen,133 1716 in Schaan,134 1797 in Mau-
ren.135 In Balzers wurde die Einführung des Säckelmeister-Amts 1710 bei einer Gemein-
deversammlung gefordert.136 Für den Einzug der «gemeind steuern» war in Balzers noch 
1709 der «haußmeister» zuständig gewesen,137 während dafür in Schaan-Vaduz schon 1541 
gesonderte «vegt» (Vögte) bestanden.138 In Triesen sind 1607 «Steuervögte», 1777 «Steuer-

130 LI LA AS 1/5, fol. 237r (9.7.1718).
131 Malin, 1953, S. 27; Ospelt, 1986, S. 148.
132 Burgmeier, 2011.
133 Tschugmell, o.J., S. 6; Frommelt/Kindle, 2011.
134 LI LA AS 1/5, fol. 161r (11.7.1716), fol. 192r (19.6.1717).
135 Schindler, 2011c.
136 LI LA AS 1/5, fol. 70r (11.9.1710).
137 LI LA AS 1/3, fol. 123r–124r (7.9.1709).
138 LI LA U 52 (13.6.1541). Vgl. Frommelt, 2000, S. 104.

Abbildung 2: Das als 
Wappenschild darge-
stellte und von einem 
Landsknecht gehaltene 
«Balzner Förggle» auf 
einem Siegelabdruck aus 
der Zeit um 1800. Der 
von der Originalurkunde 
abgefallene Siegelabdruck 
ist angebracht auf einem 
modernen Schreiben.  
LI LA B 95/151/001.
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einnehmer » belegt.139 1740 ordnete der fürstliche Kommissar Johann Franz Carl von Vel-
sern an, die jährliche Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben den «geschwornen 
gemeind-vögten» zu übertragen.140

 «Gemeindsvögte» begegnen ab dem späten 17. Jahrhundert: 1682 in Ruggell,141 um 
1690 in Mauren,142 1699 in Eschen,143 1751 in Triesen,144 1795 in Gamprin.145 Über ihre 
genaue Stellung und Funktion herrscht keine Klarheit. Schon sehr früh belegt sind die Kir-
chenpfleger als Verwalter des Kirchengutes der Pfarrei, nämlich ab 1355.146 Mit den Spend-
vögten lassen sich ab dem 16. Jahrhundert kommunale Amtsträger im Bereich der örtlichen 
Armenfürsorge fassen,147 mit den Schulvögten später auch im dörflichen Schulwesen.148 
Wald- und Alpvögte, Wuhr- und Wegmeister, Flurhirten usw. kümmerten sich um die Nut-
zung und den Schutz des Gemeinguts.

Unter all diesen dörflichen Amtsträgern kam den Gerichtsgeschworenen eine zu-
sehends zentralere Stellung zu – was der Obrigkeit, die an der Bestellung der Gerichtsge-
schworenen massgeblich beteiligt war, eine bessere Kontrolle innerdörflicher Vorgänge 
erlaubt haben dürfte. Einige Beispiele: Wie schon bei den Lehenvergaben von 1403 und 
1406149 wurde die Gemeinde Triesen auch in einem Wald- und Holzrechtsstreit des Jahres 
1573 durch ihre sieben Dorfgeschworenen vertreten – als deren «Beistände » fungierten 
nun aber die drei (sic!) Triesner Gerichtsgeschworenen.150 1711 wurden die Triesner Dorf-
geschworenen mit 15 Gulden bestraft, weil sie «ohn vorwissen der gerichtsleith die gemeindt 
[Gemeindeversammlung] zuesammen berueffen» hatten,151 und 1718 wurde ein entspre-
chender Vorfall sogar als «auffruhr» gewertet.152 Dem entspricht eine den Gerichtsgeschwo-
renen untergeordnete Stellung auch des Gemeindsvogts: Dem für eine unrechtmässige 
Amtshandlung gebüssten Eschner «gemeindsvogt» Johannes Hasler wurde 1699 der Re-
gress bei den Gerichtsleuten zugebilligt, «weÿlen er als gemeindtsvogt der gerichtsleuth be-
felch vollziehen musste».153

Der vielschichtige Begriff «gemeindt» bezeichnete neben der Korporation der Gemein-
deleute auch deren Versammlung.154 Die Gemeindeversammlung war das oberste kommu-
nale Beschlussorgan, in welchem die Haushaltsvorstände (die sogenannten «Hausväter», 
aber auch Witwen) stimmberechtigt waren.155 Ihre nach dem Mehrheitsprinzip gefällten 
Beschlüsse konnten je nach Gegenstand allfälligen obrigkeitlichen Genehmigungs- und Mit-
wirkungsrechten unterliegen. Die Gemeindeversammlung wählte die Geschworenen und 
die weiteren Gemeinde-«Beamten», hörte die Gemeinderechnung ab und entschied über 

139 Tschugmell, o.J., S. 6; Tschugmell, 1971, S. 3.
140 LI LA RA 2/7/11 (24.10.1740), unfol.
141 LI LA RA 74/139 (6.8.1682). Vgl. Gassmann/Frommelt, 2011.
142 Schindler, 2011b; Frommelt, 2011d.
143 LI LA AS 1/4, fol. 21r (4.8.1699); Schindler, 2011a.
144 Büchel, 1902, S. 239f.; Tschugmell, o.J., S. 9.
145 Büchel, 1923, S. 67. Vgl. Wanger/Schindler, 2011.
146 Vgl. unten Abschnitt 3.6.
147 Vgl. unten Abschnitt 3.7.
148 Vgl. unten Abschnitt 3.8.
149 Erblehenbriefe vom 5.12.1403 (LUB I/4, Nr. 34, S. 150–157) und vom 9.7.1406 (LUB I/4, Nr. 38, S. 161–169). 

Vgl. dazu oben.
150 Büchel, 1902, S. 205f.
151 LI LA AS 1/5, fol. 101r (10.12.1711). 
152 LI LA AS 1/5, fol. 228v–229r (10.6.1718): Die «gemeindt Trießen» habe sich «erfrächet [...] [und] ohne vorwißen 

der vorgesezten gerichtsleüthen, welches doch sehr hoch verbotten undt eine gestalt einer auffruhr seÿe, gemeindt 
[Gemeindeversammlung] gehalten».

153 LI LA AS 1/4, fol. 21r (4.8.1699).
154 Zum Begriffsfeld vgl. Deutsches Rechtswörterbuch, Bd. IV, 1939–1951, Sp. 126–133.
155 Zur Gemeindeversammlung vgl. Bader, 1974, S. 291–297; Troßbach, 2005b, Sp. 1096; Blickle, 2008, S. 70–72. 

Witwen hatten nach Blickle, 2008, S. 70, als Haushaltsvorstände zwar eine Stimme, wurden aber durch ihre 
Söhne oder Notare vertreten.
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Sachfragen, etwa über die Aufnahme neuer Gemeindegenossen, über Käufe oder Verkäufe 
von Gemeindegut, über den Erlass von Dorfordnungen, den Bau neuer Häuser,156 über Fra-
gen der genossenschaftlichen Nutzung (z.B. Bannung der Wälder157) oder über die Durch-
führung des Gemeinwerks, also der dörflichen Fronarbeiten etwa an den Rheinwuhren.

Da frühneuzeitliche Gemeindeversammlungsprotokolle nicht überliefert sind, finden 
sich Informationen dazu vor allem in den vereinzelt überlieferten Gemeindeordnungen so-
wie im Konfliktfall. Umstritten war die prozedurale Frage des Versammlungs- und Einberu-
fungsrechts: Neben den beiden oben erwähnten Triesner Fällen von 1711 und 1718 hatte 
das Oberamt 1709 in einem Balzner Streitfall explizit die Frage zu beurteilen, «ob dan die 
gemeindts leüth ohne beÿsein ihrer gerichtsleüth und geschworne bey einer gemeindt ein mähr 
[Mehr] machen dörffe oder könne», was vom Vaduzer Oberamt verneint wurde: Solches solle 
«beÿ keiner gemeind diser herrschafft ohne straff [...] geüebet werden», lautete der Spruch.158 
Alle drei Fälle belegen das Selbstversammlungsrecht der Gemeinde, wobei das Oberamt das 
Recht zur Einberufung und Leitung der Versammlung mit Nachdruck den Gemeindebeam-
ten (Geschworene und Gerichtsleute) zuwies.

In allen drei Fällen sind keine Hinweise enthalten, dass auch das Oberamt die Abhal-
tung einer Gemeindeversammlung bewilligen und anwesend sein musste.159 Hingegen wur-
de die Abhaltung einer Gemeindeversammlung gelegentlich vom Oberamt verfügt: 1718 
ordnete es an, dass in Triesen «der gesambten gemeindt innerhalb acht tagen vorgetragen 
undt darüber das mehr eingeholt werden» musste, ob die Witwe Erni ihren «gemeindtswein-
gartten» weiterhin nutzen durfte, obwohl sie keine «gemeindtsarbeith alß wuhren und der-
gleichen» leistete, oder ob der Weingarten, wie von den Dorfgeschworenen und Gerichtsleu-
ten beabsichtigt, einem «jungen kerl» gegeben werden sollte, welcher die Gemeindearbeit 
besser leisten könne. Was «der mehrere theil der gemeindt» entschied, sollte gelten.160 Wie 
der Entscheid ausfiel, ist nicht bekannt.

Die Fortschritte der Verwaltungstechnik und das Selbstverständnis und Selbstbe-
wusstsein der Dorfgemeinden und ihrer Vorgesetzten zeigen sich auch in überlieferten Ge-
genständen: Neben dem Balzner Gemeindezeichen und -siegel (Balzner Förggle) sind etwa 
das 1706 erwähnte Balzner «gemeindts buech» zu nennen161 sowie die Triesner Gemeinde-
truhe von 1766, welche – sozusagen als erstes Gemeindearchiv – der Aufbewahrung der 
Gemeindeurkunden und -dokumente diente. Die Inschrift der Truhe belegt die herausgeho-
bene Stellung der Gerichtsleute im 18. Jahrhundert: «DVRCH ANORDNVNG GEORG SCHVRTI 
VND IACOB SPRENGER BEEDE RICHTER DER LÖBLICHEN GEMEINDT TRŸSEN 1766»162 – 
die beiden Gerichtsleute ordneten die Anschaffung der Truhe an, welche wohl in Schurtis 
oder Sprengers Haus aufbewahrt worden sein dürfte.

3.3 Satzungshoheit
Die Dorfgemeinde verfügte typischerweise über «die Befugnis[ ] [...], ihr eigenes Recht zu 
bewahren und durch neues Satzungsrecht fortzubilden»,163 vornehmlich hinsichtlich der 

156 LI LA RA 2/7/10 (September/Oktober 1740), unfol.: Kommissionsprotokoll der Kommission Johann Franz Carl 
von Velsern.

157 LI LA AS 1/5, fol. 247v–249r (15.10.1718). 
158 LI LA AS 1/3, fol. 123r–124r (7.9.1709).
159 Nach Bader, 1974, S. 294, musste die Herrschaft üblicherweise vorgängig über Ort, Zeit und Verhandlungsge-

genstände der Gemeindeversammlung informiert werden. Auch hatte sie das Recht, bei der Versammlung zu 
erscheinen.

160 LI LA AS 1/5, fol. 208r–208v (10.3.1718).
161 LI LA AS 1/3, fol. 67r (4.11.1706).
162 Siehe Abb. 3.
163 Vgl. Bader, 1974, S. 334–342 (Zitat von S. 334). Neben den Weistümern und eigentlichen Dorfordnungen zählt 

Bader auch «urkundlich fixierte Schiedssprüche» und «Urkunden überhaupt» zum dörflich gesetzten Recht 
(ebd., S. 336). Vgl. auch Wunder, 1986, S. 12f., 65f.
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Kontrolle über die kommunalen Ressourcen.164 Dabei handelte es sich zum einen um das in 
den Quellen als «Zwing und Bann» bezeichnete Recht zum Erlass von Geboten und Verboten 
in Feld und Allmende, Wald und Alp,165 zum anderen um den Erlass von Dorfordnungen «in 
einem beschränkten kommunalen Wirkungskreis».166

 «Zwing und Bann» ist ein primär herrschaftliches Recht,167 welches von den Gemein-
den ab dem 15. Jahrhundert zumindest partiell an sich gezogen wurde. Karl Heinz Burmeis-
ter sah darin das entscheidende Element der Gemeindebildung in Vorarlberg.168 Ein erster 
Beleg für das heute liechtensteinische Gebiet findet sich 1425 in einem Schiedsspruch zwi-
schen Mauren, Eschen und Bendern: Die Leute der drei Kirchspiele sollen einen bestimm-
ten Wald gemeinsam nutzen, aber keine Seite soll die andere «verbannen noch werren.»169 
In einem Grenz- und Nutzungskonflikt zwischen Eschen und Bendern einerseits und Haag 
andererseits bestimmte ein Schiedsgericht 1489, dass keine Seite die andere «vf die weidt 
zwingen vnnd bannen soll».170 Noch deutlicher wurde ein Schiedsgericht 1516, welches der 
«gmaind des dorfs Trisan [Triesen]» das Recht zusprach, «zwing und baenn zů bruchen und 
zů schirmen.»171 Eine anderer Bedeutungsgehalt der Formel zeigt sich 1594 im Streit der 
Eschnerberger Gemeinden um die Weiderechte «in Ruggeller Zwing und Bann gelegen»:172 
«Zwing und Bann» bezeichnete hier den Raum, in welchem der Gemeinde Ruggell diese Be-
fugnis zustand – und damit die Gebietshoheit der Dorfgemeinde.173

164 Troßbach, 2005b, Sp. 1095.
165 Vgl. Burmeister, 2011b; Frommelt, 2000, S. 9f.
166 Bader, 1974, S. 335.
167 Vgl. etwa LI LA U 14 (28.11.1458); Büchel, 1916, S. 68f. (16.5.1483); GAM 618 (17.9.1506); VLA 6471 

(23.6.1508); ÖStA HHStA AUR (14.7.1510) sowie die Vaduzer und Schellenberger Herrschaftsurbare von 
1617/19 respektive 1698 (s. LUB I/4, S. 334, 460).

168 Burmeister, 1988, S. 144–147, sieht die Zwing- und Bann-Rechte in Vorarlberg bis ins 14. Jahrhundert in den 
Händen der Herrschaft, die deren Ausübung aber im 14. Jahrhundert den Gemeinden überlassen habe. Letz-
tere übten diese Rechte zunächst im Auftrag der Herren, zunehmend aber selbstständig aus. Dass «Zwing und 
Bann» in den Urkundenformeln jeweils als herrschaftliche Rechte erscheinen, schliesse deren faktische Aus-
übung durch die Gemeinden nicht aus (ebd., S. 147).

169 GAE III/3 (29.6.1425).
170 GAE III/9 (4.12.1489). Vgl. auch GAS U 7 (20.5.1513), GATb U 32 (30.6.1516), GAE III/17 (19.5.1520).
171 GAS U 8 (1.5.1516). Vgl. Büchel, 1902, S. 194f.
172 Ospelt, 1990, S. 41.
173 Wunder, 1986, S. 76, identifiziert «Zwing und Bann» mit «Gebietshoheit». Zur «Gebietsbezogenheit» der 

frühneuzeitlichen Gemeinde vgl. auch Blickle, 2007, Sp. 988 («durch feste Grenzen nach außen und innen 
markierte[r] Raum»). 

Abbildung 3. Die Triesner 
Gemeindetruhe aus dem 
Jahr 1766 (Kulturgüter-
sammlung der Gemeinde 
Triesen). 
© Liechtensteinisches  
Landesmuseum,  
Foto: Sven Beham. 

Gemeinden_neu.indd   27 18.09.2019   09:42:47



28

Fabian Frommelt

Deutlicher als in der Ausübung von Zwing und Bann zeigt sich die kommunale Sat-
zungsautonomie im Erlass von Dorfordnungen – auch wenn die Obrigkeit dabei gewisse 
Mitwirkungs- und Bestätigungsrechte hatte.174 Solche Dorfordnungen sind auch in Liech-
tenstein vielfach erwähnt, aber nur zum Teil im Wortlaut überliefert.175 Darin ging es meist 
um den Gemeindeboden oder die Gemeindealpen, den Einkauf in den Gemeindenutzen oder 
das Gemeinwerk. Einige Beispiele:
• 1503 teilten die «dorffgenossen zu Schaan» ihre Alpen Gritsch und Guschg zwischen 

den Dorfteilen St. Lorenz und St. Peter: Nach einer Vermittlung durch den Landes-
herrn Ludwig von Brandis «hend sich baid bemeldt theil in guter nachburlicher freund-
schaft mit einandern der gedachten alppen halber einer ewigen theilung vereint».176

• Das Triesenberger Alpstatut von 1562, durch welches die Triesenberger Gemeindeal-
pen entstanden, wurde von Graf Alwig von Sulz auf Bitte der «Gemeindeversamm-
lung» erlassen.177

• Deutlicher zeigte sich die Satzungsautonomie der Gemeinde 1638 in Ruggell, als 
«die erbare gemaind Ruggel durch gehaltenes mehr ainhelliglichen entschlossen unnd 
vereinbareth», dass alle Haushaltungen «in der gantzen gemeind Ruggel» bestimmte 
Wuhrarbeiten am Rhein leisten mussten und das dadurch gewonnene Auland an die 
einzelnen Häuser zur Nutzung ausgeteilt werde. Die Herrschaft war nur insofern be-
teiligt, als der «vertrag» vom Vaduzer Landvogt gesiegelt wurde.178

• Häufiger und zentraler Punkt solcher Gemeindeordnungen war die Regelung des Zu-
gangs zum ausgeteilten Gemeindeboden. 1727 beschlossen beispielsweise die «ge-
samte Gemeindts-Leute» von Ruggell «wohlbedächtlich und einhelliglich» folgende 
Punkte: Gemeindeteile durften nicht verkauft werden. Nach dem Tod des «Vatters» 
fielen die Gemeindeteile an jenen Sohn – und falls keine Söhne vorhanden waren, an 
jene Tochter –, der oder die das elterliche Haus übernahm. Beim Wegzug aus der Ge-
meinde, oder falls Erben fehlten, fiel die «Gemeindts-Theillung» an jenen Gemeindege-
nossen, der am längsten «auf das Wuhr gegangen» war, aber noch keinen Gemeinde-
teil hatte – allerdings hatte er dafür eine Gebühr zu bezahlen. Gebühren mussten auch 
auswärtige, nach Ruggell einheiratende Männer entrichten, um sämtliche Gemeinde-
teile ihrer Frauen (Witwen oder berechtigte Töchter) nutzen zu können. Konnte aber 
ein Einheiratender nicht mindestens 150 Gulden «der Gemeinde baar aufweisen», soll-
te er «mit der Hausfrauen ein Hintersäss seyn und verbleiben» – also keinen oder nur 
beschränkten Gemeindenutzen geniessen.179 

• 1741 errichteten die «vorsteher einer ehrsamen gemeindt Triesen [...] nach vorher ge-
gangner und sich und sammentlichen gemeindtsleüten gepflogener verabredung und 
einmüthiger einstimmung» eine «gemeindsordnung» betreffend die «erbauung neüer 
häuser»: Zwecks Vermeidung künftiger «streitigkheiten, gezänk und uneinigkeiten» so-
wie zur Schonung der Wälder erlaubte diese älteste liechtensteinische Gemeindebau-
ordnung die Errichtung eines neuen Hauses oder Stalles nur auf einer bereits beste-
henden «haus- oder stallhofstatt», verpflichtete zur Rücksichtnahme auf die Nachbarn 
und enthielt Regelungen zum Feuersschutz, zur Bauaufsicht durch die «gerichtsleü-
te[ ] und geschwornen» sowie zur Freihaltung der beiden Dorfplätze.180 Diese von der 
Gemeinde selbst beschlossene und von der Obrigkeit nur bewilligte und bestätigte 

174 Bader, 1974, S. 340.
175 Vgl. Büchel, 1953, S. 16–18 und passim.
176 GAS U 141a (12.3.1503).
177 Büchel, 1902, S. 203–205; Hilbe, 2011.
178 GAR U 17 (3.3.1638).
179 Ruggeller Gemeindeordnung vom 15.5.1727, zitiert nach Büchel, 1953, S. 16f.
180 GAT B 5a, S. 177–180 (2.6.1741). Vgl. dazu Büchel, 1902, S. 238f.; Büchel, 1932, S. 44f.
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Ordnung ging deutlich über blosse genossenschaftliche Nutzungsfragen hinaus und 
belegt eine im weiteren Sinn politische Kompetenz der Gemeinde.

3.4 Buss- und Strafrecht
Die Gemeinden wachten selbst über die Einhaltung der von ihnen in den Dorf- und Flur-
ordnungen erlassenen Regeln. Bei Verstössen konnten sie Bussen und Strafen verhängen. 
Schon 1493 bestätigte das Eschnerberger Landschaftsgericht das kommunale Buss- und 
Strafrecht: Die «geschwornen der nachpurschafft zů Schellenberg» brachten vor, dass es Streit 
gebe, weil sie gelegentlich Bussen und Strafen verhängten. Sie baten deshalb um ein «vrtail, 
vmb zů erfaren, wie sy [...] straffen soellend oder ob sie [...] [überhaupt] zů straffen habend». 
Darauf sprach das Gericht: Da die «nachpurschafft zů Schellenberg geschworne[ ] habe», solle 
es bei den «bůssen […] die [sie] machend, […] beliben.» Die Geschwornen sollten diejenigen, 
die sich nicht daran hielten, «zů straffen haben [...] nach irem gůt duncken».181 Der Fall deutet 
darauf hin, dass sich die Institution der Geschworenen und deren Buss- und Strafrechte in 
der kleinen Gemeinde Schellenberg noch nicht gefestigt hatten und also jüngeren Datums 
waren.

200 Jahre später zählte das nun konkret umrissene Buss- und Strafrecht der Gemein-
devorgesetzten zu den althergebrachten Gemeinderechten: In seiner Rede bei der Huldi-
gung an Fürst Johann Adam I. von Liechtenstein im Jahr 1712 forderte Alt-Landammann 
Basil Hopp im Namen aller Untertanen, «bey ihrig alt hergebrachten privilegien, indulten, 
recht und gerechtigkheiten» geschützt zu werden, wozu auch gehöre, dass die «gemaind vor-
gesezte und geschworne mit bott und verbott, auch gegen dem ungehorsamben mit der straf 
biß auf daß 3 Lb. d. [Pfund Pfennig] verfahren mögen, damit felder und wälder, steg und weeg, 
marcken und der [_]182 in bewlichen ehren, erhalten werden.»183 

Ein darüber hinausgehendes «Dorfgericht» ist in Vaduz/Schellenberg nicht erkenn-
bar. Grössere Frevel und strafrechtlich relevante Vergehen hatten die Dorfgeschworenen 
beim Landschaftsgericht anzuzeigen (in welchem die Dorfgemeinden wie erwähnt vertre-
ten waren), später beim oberamtlichen Verhörtag.

3.5 Gemeinde und Steuer
Die Landschaften Vaduz und Schellenberg bildeten seit dem 15. Jahrhundert je eine Steu-
ergenossenschaft.184 Diese hatten die sogenannte Landsteuer oder Behebte Steuer gemein-
sam aufzubringen und dem Landesherrn abzuliefern. Die Steuer wurde zunächst auf die 
einzelnen Dorfgemeinden und von diesen auf die einzelnen Steuerpflichtigen umgelegt. 
Die Umlage und der Einzug der Steuer in den Gemeinden erfolgte durch die kommunalen 
«stúrer»,185 «Steuervögte» oder «Steuer-einnehmer». Dasselbe Umlageverfahren galt auch 
beim sogenannten Steuer-Schnitz, einer im späten 16. Jahrhundert eingeführten Steuer, die 
der Deckung der Reichs- und Kreislasten diente.186

Die bedeutende Rolle der Dorfgemeinden im Rahmen dieser Steuergenossenschaf-
ten zeigt sich in einem Steuerkonflikt von 1473, als die «lantschafft vnd stúrgenossen» der 
Grafschaft Vaduz nicht durch Landammann und Gericht, sondern durch die Geschworenen 
der vier Dörfer Schaan, Vaduz, Triesen und Balzers vertreten wurden.187 1493 gaben sich 

181 GASb U 1 (18.11.1493).
182 Hier scheint ein Wort zu fehlen.
183 ÖStA HHStA RHR Jud. Den. Rec. 264/1, fol. 371r–388v, hier fol. 374r und 376r (20.6.1712). Drei Pfund Pfennig 

oder drei Gulden entsprachen in etwa dem Wert eines Schafes oder sechs Tageslöhnen eines Handwerkers.
184 Zur Steuergenossenschaft oder Steuergemeinde allgemein Bader, 1974, S. 243–246.
185 LI LA U 17 (21.11.1493).
186 Vgl. Frommelt, 2000, S. 101–112; Frommelt, 2011f.
187 LI LA U 16 (14.1.1473).
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die genannten vier «dœrffer» mit Einverständnis der Brandisischen Herrschaft eine Steuer-
ordnung, welche «bys vff ain wyder rueffen ainer herschafft oder ainer gemaind der genanten 
dœrffer vnd genossammy» gelten sollte.188

Durch diese Selbstverwaltungsrechte im Steuerbereich wurden die Landschaften und 
die Dorfgemeinden in den Dienst der protostaatlichen Territorialverwaltung gestellt.189 Wie 
beim Bussrecht wird deutlich, dass die Gemeinde gegenüber ihren Mitgliedern Zwang aus-
üben konnte.

Der «körperschaftliche Charakter» der Gemeinde zeigt sich aber besonders im Recht, 
«zur Gewährleistung ihrer Aufgaben Abgaben [zu] erheben».190 Ein Beispiel für die kommu-
nale «Steuerhoheit ‹in eigener Sache›»191 sind die Schuldensteuern des 17. und 18. Jahrhun-
derts. Dazu gehört die Lichtmess- oder Brandsteuer in Schaan, Vaduz und Planken: Kurz vor 
Ende des Dreissigjährigen Krieges erpressten die Schweden von den Vaduzer und Schellen-
berger Gemeinden eine Brandschatzung von 8’000 Talern (12’000 Gulden).192 Zur Bezah-
lung ihres Anteils nahmen Schaan, Vaduz und Planken an Lichtmess 1647 ein Darlehen von 
3’000 Gulden auf.193 Den Jahreszins von 180 Gulden finanzierten sie durch die Lichtmess-
steuer, die auf die drei beteiligten Dörfer umgelegt wurde: 1669 entfielen auf Schaan 65 Gul-
den, auf Vaduz 40 Gulden und auf Planken 15 Gulden.194 Der Zins war jeweils an Lichtmess 
durch den «gemeinsamblich und eigens erwehlenden liechtmesß steür einziecher» zu bezah-
len. 1762 wurde das Kapital zurückbezahlt, womit der Grund für Lichtmesssteuer entfiel.195

Dass kommunale Steuern auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, zeigen etwa die 
um 1706 in Balzers «wegen des riedlegraben[s]» sowie «wegen [...] der visitierung» der Pfar-
rei durch den Bischof von Chur «angelegte steür».196 Vertreter der Dorfgemeinden waren 
auch an der jährlichen Festsetzung der «weinsteuer» beteiligt, welche ihrerseits der Berech-
nung der Konsumsteuer auf alkoholische Getränke (Umgeld) diente.197

3.6 Gemeinde und Kirche
Die Deckung der Kosten einer bischöflichen Visitation durch Gemeindesteuern verweist 
auf das Naheverhältnis von Pfarrei und Gemeinde.198 Dieses zeigt sich insbesondere in der 
Verwaltung des Kirchenguts durch kommunale Kirchenpfleger, aber auch im Streben der 
Gemeinde nach einer Beteiligung an Patronatsrechten und in deren Einsatz für eine ange-
messene Seelsorge.

Kirchenpfleger sind sehr früh erwähnt, zuerst 1355 die «kilchenmayer» an der St. Lau-
rentiuskirche in Schaan,199 1406 der «kylchenpfleger» in Triesen,200 1446 die «kilchenmai-
ger» in Eschen, Bendern und Mauren,201 1507 der «kilchenpfleger» in Mauren.202 Dabei han-

188 LI LA U 17 (21.11.1493).
189 Troßbach, 2005b, Sp. 1096.
190 Blickle, 2007, Sp. 988.
191 Blickle, 1981, S. 83.
192 Kaiser, 1847, S. 430; Küng, 2011.
193 GAS U 21 (2.2.1647): Schuldverschreibung für Rudolf von Salis.
194 GAS U 44/7 (1669, 1674): «brandt stür bericht zedel». Der Zinssatz betrug 6 % und der Jahreszins somit 180 

Gulden; weshalb 1669 und 1674 nur 120 Gulden bezahlt wurden, ist unklar. 
195 GAS U 131 (12.6.1753): Schuldverschreibung für Abundus Beeli von Belfort (Umschuldung), mit Nachtrag vom 

2.3.1762.
196 Erwähnt in StAA/StiKA A 2924, unfol. (7.6.1706).
197 Vgl. Ospelt, 1972, S. 242f. mit Anm. 120, 405f. Vgl. auch GAS U 56 (o.D. [Februar/März 1684]); ÖStA HHStA 

RHR Jud. Den. Ant. 96/1, fol. 135r–140v (o.D. [23.3.1684]); GAS U 55 (o.D. [23.3.1684]); LI LA RA 74/134 (o.D. 
[23.3.-29.3.1684]), fol. 6r–6v; LI LA AS 1/4, fol. 80v (22.11.1700), 97v (22.11.1701), 128v ( 27.11.1702), 152r 
(20.9.1703), 159v (8.11.1704), 195r (26.11.1705), 220r (5.11.1706), 312r (21.11.1711).

198 Vgl. Bader, 1974, S. 182–213; Saulle-Hippenmeyer, 1997; Ospelt, 1999a. 
199 LUB I/4, Nr. 9, S. 55–66 (29.10.1355).
200 LUB I/4, Nr. 38, S. 161–169 (9.7.1406).
201 PfAE U 5 (7.11.1446).
202 LI LA SchäU 21 (18.1.1507).
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delte es sich um Laien aus der jeweiligen Pfarrei. Sie verwalteten – teils gemeinsam mit dem 
Pfarrer – das Vermögen einer Kirche oder Kapelle (die sogenannte Kirchenfabrik), zogen die 
der Kirche zustehenden Abgaben und Zinsen ein, führten die Kirchenrechnung und legten 
darüber Rechenschaft ab. So war die Kirchenpflegschaft «ein Element kommunaler Selbst-
verwaltung im kirchlichen Bereich», zumal sie nicht dem kanonischen Recht unterstand.203 
Zum Bestellungsmodus der Kirchenpfleger liegen in Vaduz-Schellenberg kaum Informati-
onen vor; gängig war eine Kombination von Vorschlags- und Wahlrechten des Patronats-
herrn der Kirche und der Gemeinde.204 Auch die Bestellung des Mesmers erfolgte durch die 
Gemeinde.205

Ein zweites Element ist die kommunale Beteiligung an Patronatsrechten und -pflich-
ten, also an der Präsentation oder Nomination des Pfarrers oder Kaplans, an dessen Besol-
dung und an der Kirchenbaulast.206 Durch die Stiftung von Pfarr- oder Kaplaneipfründen 
konnten auch Gemeinden Patronatsrechte erlangen, was etwa in Graubünden schon vor der 
Reformation häufig der Fall war. Immacolata Saulle-Hippenmeyer fasst die Bedeutung die-
ser Vorgänge in Graubünden so zusammen: «Indem die Nachbarschaft als Stifterin [von Ka-
pellen und Pfründen, d. Verf.] auftrat, konstituierte sie sich als Körperschaft, als rechtlicher 
Verband. Ihre Entwicklung von der Wirtschaftseinheit zu einer politischen Gemeinde [...] 
verlief deshalb nicht zuletzt über die Bildung der Dorfsiedlung als Kirchgemeinde».207

In Vaduz-Schellenberg blieb eine solche Entwicklung in Ansätzen stecken: Die einzige 
bekannte kommunale Pfrundstiftung war jene der Kaplanei am St. Thomas- und St. Luzius-
Altar in der Pfarrkirche St. Laurentius durch «aman, geschwornen vnd gemein kilchgenos-
sen» von Schaan im Jahr 1503. Die Finanzierung der Pfründe erfolgte massgeblich durch 
die Dorfhonoratioren von Schaan und Vaduz. Als Stifterin beanspruchte die Gemeinde, den 
Kaplan beim ersten Mal alleine zu nominieren. Später sollte die Gemeinde gemeinsam mit 
dem Landesherrn zwei Kandidaten zuhanden des Churer Domkapitels als Patronatsherr der 
Laurentiuskirche nominieren, welches einen der beiden Kandidaten dem Churer Bischofs 
zu präsentieren hatte.208 Die kommunale Beteiligung am Nominationsrecht fand aber bald 
ein Ende: Durch die Vereinigung des St. Thomas-Altars mit der älteren Pfründe am Mutter-
gottesaltar ging das Nominationsrecht ganz an die Landesherrschaft über.209 

Schon einige Jahrzehnte zuvor hatte sich die (Kirch-)Gemeinde Schaan erfolglos um 
das Patronatsrecht der ersten Kaplanei an der Schaaner Pfarrkirche bemüht. Deren Er-
richtung war 1461 vom Schaaner Pfarrer Jos Dieprecht testamentarisch verfügt worden: 
Sowohl die Kirchenpfleger der St. Laurentiuskirche als auch die Familie Dieprecht bean-
spruchten das Patronatsrecht für sich. Ein salomonischer Schiedsspruch unter Vorsitz des 
Landesherrn Wolfhart von Brandis sprach es jedoch den Freiherren von Brandis bzw. dem 
jeweiligen Inhaber der Grafschaft Vaduz zu.210 Errichtet wurde die Kaplanei am Muttergot-
tesaltar schliesslich 1482 – das «ius patronatûs seu praesentandi capellanum» lag in Händen 
der Landesherren.211

203 Frommelt, 2011b. Vgl. Ospelt, 1999a; Bader, 1974, S. 207–209; Saulle-Hippenmeyer, 1997, S. 116–131, 212–
215.

204 Troßbach, 2005, Sp. 316f.
205 Ospelt, 1999a, S. 118; LI LA AS 1/5, fol. 48v–50v (8.10.1709).
206 Vgl. Wille, 2011.
207 Saulle-Hippenmeyer, 1997, S. 287; vgl. dazu ebd., S. 112–170.
208 LI LA RA 12/3/1/5 (24.2.1503). Vgl. dazu Büchel, 1927, S. 54–56; Wanger, 1991, S. 24, 62; Frommelt, 2000, 

S. 10; Näscher, 2009, S. 50. 
209 Nach Näscher, 2009, S. 50, erfolgte die Vereinigung der beiden Pfründen «bald» nach der Stiftung; entspre-

chend sind am St. Thomas-Altar nur zwei Kapläne im frühen 16. Jahrhundert belegt (so auch Büchel, 1927, 
S. 56). Nach Wanger, 1991, S. 62, 65, sowie Herrmann, 2007, S. 348, erfolgte die Vereinigung erst 1859.

210 PfAS U 4 (13.11.1461). Vgl. dazu Büchel, 1927, S. 39–43; Wanger, 1991, S. 23f., 63; Frommelt, 2000, S. 91f.; 
Näscher, 2009, S. 49.

211 LI LA RA 12/3/1/1 (28.4.1482).
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In beiden Fällen, 1461 und 1503, scheiterte der Versuch der Gemeinde, auf die Beset-
zung kirchlicher Stellen Einfluss zunehmen. 1461 beanspruchte der Landesherr das Präsen-
tationsrecht für sich, und auch das Nominationsrecht für die Besetzung der 1503 von der 
Gemeinde gestifteten Kaplaneipfründe ging schon bald an die Landesherrschaft verloren. 
Wo ein herrschaftliches Interesse bestand, wie hier bei der Bestellung des Dorfklerus, wur-
den kommunale Entwicklungen und Mitwirkungsrechte obrigkeitlich zurückgebunden.

Dass sich die Gemeinde auch auf anderen Wegen um die Seelsorge sorgte, zeigte sich 
1529 in Mauren: Die «armeleut vnd vnderthanen» des Kirchspiels Mauren erhoben bei ih-
rem «lannds vnd gerichts herrn» Graf Rudolf von Sulz Klage gegen die Johanniterkommen-
de in Feldkirch, welcher die Pfarrei Mauren inkorporiert war. Sie würden, so die Maurer, 
«mit mess halten versechung der hailigen sacramenten und anderen pharrlichen rechten je zu 
zeiten nit versechen», sodass etliche Leute ohne Sakramente gestorben seien. Rudolf möge 
dafür sorgen, dass Mauren nicht wie bisher durch einen Ordensbruder von Feldkirch aus 
versorgt werde, sondern ein «pharrer haushabig in unser dorff Maueren [...] gesezt» werde. 
Dann wollten sie dem Johanniterhaus auch «alles das geben und thun, so sÿ dann von alterher 
je zuthun vnd zugeben schuldig vnd phlichtig gewessen sein». Rudolf verpflichtete in seinem 
Spruch die Maurer, die den Johannitern zustehenden Zehnten, Renten, Zinse und Gülten zu 
leisten. Die Kommende aber müsse in Mauren ein Haus für den «priester» bauen, der dort 
«zuhausen und zubeleiben» verpflichtet sei, wenn die «pesstilenz des erschrockhenlichen 
tods» in der Pfarrei Mauren einfalle. Auch müsse der Pfarrer wöchentlich zweimal in der 
Maurer Pfarrkirche die Messe lesen, besonders am Sonntag, ausserdem die neugeborenen 
Kinder taufen und den Kranken die Sakramente spenden.212 Mitten in der Reformationszeit 
beanstandeten die Maurer unter Androhung von Abgabenverweigerungen die Missstände 
in ihrer Pfarrei und erhielten Recht. Geändert hat sich dadurch vorerst allerdings wenig. 
Erst 1594 erwarben die Johanniter ein Haus in Mauren.213

3.7 Kommunale Armenfürsorge
Der örtlichen Armenversorgung diente die sogenannte «Spend», die ihre Wurzeln ebenfalls 
im kirchlichen Bereich hatte. Es handelte sich um eine Armenkasse, die Almosen- und Spen-
denstiftungen zugunsten der Ortsarmen verwaltete. Die Spend unterstützte die Dorfarmen 
mit Naturalien oder mit Geld und finanzierte deren Begräbnisse; durchziehenden Arme und 
Bettler sollen in «Spendküchen» versorgt worden sein.214

Erste Spend-Stiftungen sind Mitte des 15. Jahrhunderts im Zusammenhang mit Jahr-
zeitstiftungen belegt. Sie lasteten auf bestimmten Gütern, von denen entsprechende Zinse 
an die Spend gezahlt werden mussten.215 Die Spend spielte auch im regionalen Kreditwesen 
eine Rolle, indem sie aus ihrem Vermögen Zinse (Renten, Gülten) kaufte und daraus Zinsein-
nahmen schöpfte.216 Der Einzug und die Verwaltung der Gelder lag zunächst in den Händen 
der Kirchenpfleger, erkennbar im Eschner Jahrzeitenbuch.217 1446 entschied das Eschner-
berger Landschaftsgericht, dass in den Kirchspielen Eschen, Bendern und Mauren verwei-

212 VLA Priorat St. Johann/Feldkirch, 5388 (20.1.1529); Büchel 1915, S. 81f.; Frommelt, 2000, S. 93. 
213 Frommelt, 2011d.
214 Vgl. Frommelt, 2011e; Büchel, 1927, S. 62f.; Büchel, 1953, S. 67f.; Biedermann, 2012, S. 152f.
215 Beispiele im Eschner Jahrzeitbuch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts in LUB I/2, S. 305–428, bes. S. 322, 335, 

350–352, 370, 372, 374.
216 Vgl. Frommelt, 2011e; Ospelt, 2011. Beispiele: Schädler, 1907, Nr. 67, S. 118 (11.11.1560), PfAS U 6 (11.11.1611), 

PfAS U 7 (11.11.1630), PfAS U 8 (11.11.1635).
217 LUB I/2, S. 370: «Item das fiertal wayssen sol inziechen ain kilchenmayger vnd sols gen arman lùten an ain spend».
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gerte «spenden» bezahlt und von den Kirchenpflegern eingezogen werden mussten.218 In 
der Pfarrei Schaan(-Vaduz) ist die Spend 1522 erwähnt,219 in Triesen(-Triesenberg) 1525.220

Ab dem 16. Jahrhundert begegnet die Spend als institutionalisierte Armenanstalt mit 
eigener Rechtsperson. Die Verwaltung der Spend oblag nun gesonderten Amtsträgern, den 
ab 1560 in Schaan221 und 1593 in Bendern222 erwähnten «Spendmeistern» oder «Spendvög-
ten».

Artikel 27 der Reichspolizeiordnung von 1577 bestimmte, dass «ein jede Statt und 
c o m m u n, ir armen selbst ernehre[n] und underhalte[n]» musste.223 Dies fand auch Eingang 
in den Vaduzer Landsbrauch: «Es sollen auch commun, gemeindt und dörfer ihre armen leuth 
selbsten erhalten, damit andere leuth mit ihnen nit beschwärt werden und da die spendt nit so 
vil einkommens, so sollen alle sonntäg durch den prediger der armen auf der cantzl gedacht 
werden und die darzu verordnete spendtmeister ein schüssle aufgestellt, und was nach eines 
jeden guten willen und vermögen dareingelegt, fleissig und ordentlich nach derselbigen ge-
meindt gut ansehen unter die hausarmen, mangel- und presshaften ausgetheilet werden.»224 
Hier bestätigt sich in einer normativen Quelle die Zuständigkeit der Gemeinden für die Ver-
sorgung der Dorfarmen. Sofern die Spend dazu nicht ausreichte, hatte der Pfarrer zu Almo-
sen aufzurufen, welche vom Spendmeister einzuziehen waren. Die Austeilung der Gelder 
an die «hausarmen, mangel- und presshaften» lag explizit in der Kompetenz der «gemeindt».

3.8 Gemeinde und Schule
Schon lange vor der Einführung der Schulpflicht 1805 und der Schaffung der «politischen 
Gemeinde» 1809 gab es in den Gemeinden Schulunterricht. Der Unterricht wurde zunächst 
von den Dorfgeistlichen gehalten, später vermehrt von Laien, die als Dorflehrer fungierten. 
Diese Dorfschulen waren gewiss bescheiden, wurden aber von den Gemeinden eingerich-
tet, betrieben und finanziert, ohne dass sie dazu seitens der Obrigkeit verpflichtet gewesen 
wären.225

Erwähnt sind schulische Einrichtungen in den Gemeinden ab dem frühen 17. Jahr-
hundert: in Vaduz 1617/19 ein Schulhaus226 und 1707 ein «schuelmeister»,227 in Eschen 
1653 ein Schulrodel,228 1700 die «schul zu Eschen»229 und 1726 ein Lehrer,230 in Balzers 
1679 ein «schuelmaister»,231 in Triesen 1689 die Pflicht des Frühmessers zur Erteilung von 
Schulunterricht,232 1706 ein «schuelmeister»233 und 1777 ein «Schulhalter»,234 in Gamprin im 
Jahr 1700 eine «schulhalts=verordnung»,235 in Schaan 1704 ein «schuelmaister»236 und 1708 

218 PfAE U 5 (7.11.1446).
219 Ospelt, 1925, S. 123f. (22.1.1522).
220 Podhradsky, 1990, Nr. 37, S. 259 (3.1.1525).
221 Schädler, 1907, Nr. 67, S. 118 (11.11.1560), PfAS U 6 (11.11.1611), PfAS U 7 (11.11.1630), PfAS U 8 (11.11.1635).
222 Büchel, 1912, S. 111 (11.11.1593).
223 Weber, 2002, S. 257.
224 LI LA AM 5 (1667), Kapitel «Von Bettleren». Vgl. Schamberger-Rogl, 2002, S. 68, 113; Marquardt, 2011.
225 Vgl. allgemein Bleyle, 2011; Bleyle, 2011a.
226 LUB I/4, S. 325–442 (Sulzisch-Hohenemsisches Urbar, 1617/1619), hier S. 354.
227 StAA/StIKA A 2943, unfol. (Vaduz, 2.1.1707).]
228 Schindler, 2011a.
229 LI LA AS 1/4, fol. 57r (2.3.1700); hier auch: «die gemeindt Eschen namens der schuel».
230 Schindler, 2011a.
231 LI LA AS 1/2, fol. 37r (23.1.1679).
232 Frommelt/Kindle, 2011.
233 LI LA AS 1/3, fol. 74v (2.12.1706).
234 Tschugmell, 1971, S. 3; Frommelt/Kindle, 2011.
235 LI LA AS 1/4, fol. 54r–54v (8.2.1700).
236 GAS U 147a (13.12.1704).
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das «hauß, allwo die schuel gehalten werden solle» sowie die «schuel kinder»,237 in Mauren 
1781 ein Schulhaus.238 

Die Organisationsweise dieser Dorfschulen und deren Verhältnis zur Gemeinde zei-
gen sich in der Instruktion für den Schaaner Schulvogt Rudolf Walser aus dem Jahr 1700. Er-
lassen und unterzeichnet wurde die Instruktion vom Schaaner Pfarrer Franz Joseph Schalk 
von Reichenfeld, dem Schaaner Alt-Landammann Christoph Walser und den sechs Gerichts-
leuten der «Pfarrey, und beyder Gemeinden Schan, und Vaduz». Die «aufrichtung einer so 
hochnothwendig als ohnentbährlichen Schuel alhier zu Schan» war 1699 durch die Gemeinde 
erfolgt. Der «Schuelmaister», also der Lehrer, wurde von der Gemeinde angestellt und er-
hielt von ihr freie Wohnung, Holz und einen Gemeindeteil (Gemeindeboden) sowie jährlich 
vierzig Viertel Weinmost, ein Viertel Schmalz und eine Besoldung von siebzig Gulden in 
bar. Die «Aufsicht» in finanzieller Hinsicht, insbesondere der Einzug der für die Schule ge-
stifteten «intrada, oder Gefähl», war dem kommunalen «Schuelvogt» übertragen, der durch 
den Pfarrer und die Gemeindevertreter auf zwei Jahre «bestellt und gesezt» wurde und sein 
«ambt» umsonst zu verrichten hatte. Die siebzig Gulden Bargeld sollten dem Vermögen der 
Schaaner Pfarrkirche (Kirchenfabrik) sowie der «Spänd zu Schan, und Vaduz» entnommen 
werden; jedoch hatte die Versorgung bedürftiger «Krüppel, und Haußarme[r]» Vorrang und 
der Lehrer musste auch «die Orgel schlagen». Ausserdem wurde zu Stiftungen, «Legata» und 
Schenkungen für die Schule aufgerufen.239

Schulstiftungen, also für die Schule gestiftete Güter und Zinse, sind verschiedentlich 
erwähnt, etwa 1711 in Vaduz die Stiftung von Hofkaplan Karl Negele,240 1783 in Eschen die 
Stiftung von Josef Senti und Anna Hasler241 oder 1787 in Triesen die Stiftung von Dominik 
Banzer.242 1699/1700 ist ein «der schul zu Eschen verpfendet[es]» Gut erwähnt.243 Auch in 
den Flurnamen finden sich Belege für zur Schule gestiftete oder gewidmete Güter, deren 
Erträge der Entlöhnung der Lehrer dienten, zum Beispiel «schuel guet» in Schaan (1704)244 
und in Balzers (1757), «Schuelteile» in Schaan (1736) und in Ruggell (1773), «Schuelfünd» 
in Balzers (1807).245

3.9 Inklusion und Exklusion: Mitgliedschaft in der Gemeinde
Die Zugehörigkeit zu Genossenschaft und Gemeinde war in der Frühen Neuzeit von grosser 
wirtschaftlicher Bedeutung. Erst sie eröffnete den Zugang zu den ökonomischen Ressour-
cen des Dorfes, also zu Weide-, Alp- und Holznutzungsrechten und zum ausgeteilten Ge-
meindeboden, aber auch zur Unterstützung im Armutsfall.246

In vollem Sinn zur Gemeinde gehörten nur die über das Gemeinderecht verfügenden 
und zugleich «haushäblichen» Bauern, also die Besitzer und Vorstände eines Hauses, genau-
er: einer vollberechtigten Hofstätte. Nur sie waren Dorfgenossen – oder, wie es schon im frü-
hen 18. Jahrhundert hiess, «burger»247 – mit vollem Anspruch auf den «Gemeindsnutzen». 

237 LI LA AS 1/5, fol. 17v (22.11.1708).
238 Frommelt, 2011d.
239 Falk, 1976, Anhang, S. 145–148: «Instruction Eines Gesetzten Schuelvogten zu Schan, Anno 1700».
240 Sele, 2011.
241 Schindler, 2011a.
242 Frommelt/Kindle, 2011.
243 LI LA AS 1/4, fol. 57r (2.3.1700), vgl. auch fol. 16v–17r (24.7.1699).
244 GAS U 147a (13.12.1704).
245 Stricker/Banzer/Hilbe, 1999, Bd. 5, S. 481f.
246 Vgl. zum Folgenden Frommelt, 1999, S. 140–144; Biedermann, 2012, S. 16, 24–52; allgemein Bader, 1974, 

S. 275–291; Wunder, 1986, S. 19. Zum «Haus» als sozioökonomischem Strukturprinzip Alteuropas vgl. Blickle, 
2008, S. 19–88.

247 Beispiele: LI LA AS I/3, fol. 85r (18.12.1706, «burger von Vaduz»), fol. 105 (28.3.1707, «balznerische burger»), 
fol. 112v (9.4.1707, «burgerschafft sowohl in Vaduz alß Schann», «burgerliche jnnwohner»), fol. 163r (30.5.1708, 
«[in] Balzers sich burgerlich nidergelaßen»), LI LA AS I/5, fol. 28v (28.2.1709 «burger zue Trisen»), fol. 29r 
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Auch sie konnten die Gemeinderechte aber nur beanspruchen, wenn sie die gemeindlichen 
Pflichten erfüllten, Steuern und Abgaben zahlten und sich am Gemeinwerk beteiligten. Die-
se Grundsätze wurden schon im Spätmittelalter verbindlich: «Wer in dise Graffschaft haus-
häblich ziecht, gibt der Herrschaft, wie auch der Gemeindt den einzúg, vndt soll geben Steür, 
Tagmann, Schnicz, betmist und fasnachthennen», hiess es in einem den Gemeinden der Graf-
schaft Vaduz 1496 von Ludwig von Brandis gewährten Privileg:248 Voraussetzung für den 
Genuss der sich aus der Haushäblichkeit ergebenden Aufenthalts- und Nutzungsrechte war 
die Zahlung des Einzugsgelds an die Herrschaft und an die Gemeinde sowie die Leistung von 
Steuern, Abgaben und «Tagwan» (Fronarbeit, Gemeinwerk).

Nicht in vollem Sinn zur Gemeinde gehörten jene, die keinem berechtigten «Haus» 
vorstanden, und jene, die die kommunalen Pflichten nicht erfüllen konnten: Dazu zählten 
nicht nur das Gesinde, sondern auch die Frauen und jene Söhne aus den «burger»-Familien, 
die über keine eigene Hofstätte verfügten. Sie gehörten zwar durch Heirat oder Abstam-
mung zum Kreis der Bürgerfamilien, hatten aber keinen Anteil am Gemeindenutzen. Ganz 
oder teilweise ausgeschlossen waren auch die Hintersassen (Beisassen), welche zwar im 
Dorf wohnten und über das Heimatrecht (Aufenthaltsrecht) und das Armenrecht (Recht auf 
Versorgung im Verarmungsfall) verfügten, aber weder das Bürgerrecht noch eine berechtig-
te Haushofstätte besassen. Sie hatten keinen oder nur begrenzten Zugang zu den dörflichen 
Ressourcen.249 Gänzlich ausgeschlossen waren die Nicht-Sesshaften, die nirgends über ein 
Heimatrecht verfügten und von Ort zu Ort, von Land zu Land geschoben wurden.250

Je stärker die Bevölkerung wuchs und je knapper die Ressourcen wurden, desto stär-
ker begrenzten die Gemeinden den Zugang zum Gemeindebürgerrecht und schotteten sich 
gegen Zuzüger ab. Hofstattrecht und prohibitive Einkaufstaxen dienten als Mittel der Exklu-
sion und förderten die soziale Ungleichheit im Dorf: Gemäss der Triesner Bauordnung von 
1741 konnten Häuser nur auf bereits bestehenden Haushofstätten errichtet werden, womit 
einer Ausweitung der nutzungsberechtigten Haushäblichen ein Riegel geschoben war. Von 
der Herrschaft in den Untertanenverband aufgenommene Fremde durften zwar in diesem 
oder jenem Dorf wohnen und erhielten dort ein Heimatrecht – das Bürgerrecht erhielten 
sie aber nur, wenn sie von der Gemeindeversammlung aufgenommen wurden251 und die 
hohen Einzugs- oder Einkaufsgelder bezahlten. Ansonsten blieben sie minderberechtigte 
Hintersassen.

Belief sich das Einzugsgeld 1513 noch auf je vier Gulden für die Herrschaft und die Ge-
meinde, erhöhten es die Gemeinden im 18. Jahrhundert teils auf mehrere hundert Gulden.252 
Einkaufsgelder waren auch für Ehefrauen zu entrichten, die infolge Heirat in die Gemeinde 
zogen. So regelte die Gemeinde Triesen 1730 die «einkaufung fremder weibspersonen»: Für 
eine Frau aus Vaduz oder Schaan waren zwanzig Gulden zu bezahlen. Stammte die Frau 
«aus dem schellenbergischen», waren es dreissig Gulden, bei einer ausländischen Frau aber 
vierzig Gulden.

Die Abschliessung des Berechtigtenkreises richtete sich nicht nur gegen Zuzüger. 
Auch junge Eingesessene oder Witwen litten unter dem Mangel an Gemeindeboden und 
den rigiden Regeln. Zwei Beispiele:253

(28.2.1709, «mitburger» von Triesenberg), fol. 46v (20.8.1709, «burgersleüth zu Vaduz»), fol. 49r (8.10.1709, 
«burger von Vaduz undt Schaan»); StAA/StiKA A 2877, fol. 52r, 54v (15.6.1709, «burger[ ] zue Vadutz»). 
Zur frühneuzeitlichen Bezeichnung der berechtigten Dorfleute als «Bürger» vgl. Bader, 1974, S. 277f.

248 Erwähnt in LUB I/4, S. 325–442 (Sulzisch-Hohenemsisches Urbar, 1617/1619), hier S. 343f.
249 Vgl. Biedermann, 2012, S. 16; Marquardt, 2011a.
250 Dazu Biedermann, 2012, S. 155–161.
251 Über die Aufnahme in den nutzungsberechtigten Bürgerverband entschied die Gemeindeversammlung frei 

(Ospelt, 1986, S. 152).
252 Biedermann, 2012, S. 32.
253 Vgl. auch den oben in Abschnitt 3.2 erwähnten Fall der Witwe Erni.
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• 1705 klagten zwölf «jung antretende[ ] gemeindtleuth» aus Vaduz und Schaan: Wenn 
die Witwe des Christoph Quaderer aus Schaan die «gmaindtsthail» behalten wolle, 
solle sie Knecht und Wagen halten «wie die gemeindtsbreuch [...] erfordern». Weil sie 
aber den Knecht entlassen habe und auch das Feuer erloschen sei (sie also ihren eige-
nen Haushalt aufgegeben habe), sei die Witwe «nit mehr haushäblich». Damit sei ihr 
Anspruch auf die Gemeindeteile erloschen («gefallen»). Das Oberamt beschied: Es sei 
nur der halbe Gemeindsteil gefallen; dieser stehe nun dem ersten Anwärter zu. Der 
andere Halbteil aber verbleibe der Witwe wie allen Witwen «vermög des gemeindts-
thails articul» zur lebenslanger Nutzniessung.254

• 1707 klagte «die gesambte junge burgerschafft» von Vaduz und Schaan beim Oberamt 
in Vaduz. Sie verlangte, dass bei der Zusammenlegung von zwei «haußhaltungen» ein 
Gemeindeteil an die Gemeinde zurückfallen und einem anderen «burger» bzw. einem 
«jüngeren» überlassen werden müsse.255

Die Beispiele verdeutlichen den innergemeindlichen (Generationen-)Konflikt um die dörf-
lichen Ressourcen. Nicht nur die Abschottung gegen Hintersassen und Neuzuzüger konnte 
zu Ausgrenzung und Verarmung führen, sondern auch der den «Bürgern» drohende Entzug 
der Gemeindeteile bei einer Veränderung ihrer Lebensverhältnisse. Darüber entschieden 
die Gemeindeorgane. Ob dabei den «oligarchisch regiert[en]» Gemeinden generell «lokal-
bornierte[ ] Klüngelwirtschaft» unterstellt werden kann und ob die Verstaatlichung der Ge-
meinde im 19. Jahrhundert nicht nur einen Verlust an Gemeindeautonomie, sondern auch 
einen «Zugewinn an Gleichheit und Gerechtigkeit» bedeutete,256 wäre für Liechtenstein erst 
zu untersuchen. Von Ungerechtigkeit oder Willkür Betroffene hatten jedenfalls schon in der 
Frühen Neuzeit die Möglichkeit, ihr Recht vor Gericht zu suchen.

3.10 Gemeinde und Widerstand
Ein letzter Aspekt ist zumindest anzudeuten: Gemeinden waren im Spätmittelalter und in 
der Frühen Neuzeit massgebliche Träger des bäuerlichen Widerstands gegen Grund-, Ge-
richts- und Landesherren. Widerstand war ein massgebliches Element der Verteidigung 
bestehender bäuerlicher Rechte wie auch der Weiterentwicklung der Herrschaftsverhält-
nisse. Die Widerstandsformen reichten von der Abgaben- und Fronverweigerung bis hin 
zu gewaltsamen Aufständen. Grosse Bedeutung erlangte in der Frühen Neuzeit die Ver-
rechtlichung von Konflikten, also der Widerstand auf gerichtlichem Weg.257 Entsprechende 
Vorgänge finden sich auch in Vaduz-Schellenberg auf individueller, kommunaler und land-
schaftlicher Ebene.

In den grossen Auseinandersetzungen ging der Widerstand primär von den 
überlokalen Gerichtsgemeinden bzw. Landschaften aus: Schon im Appenzellerkrieg 1405 
beteiligten sich «der Aman vnd all Landtleuth gemeinlich an dem Eschnerberg» am Bund ob 
dem See,258 und im Bauernkrieg 1525 befand sich die «gemaine[ ] paurschafft» in Vaduz und 
am Eschnerberg in «auffruer» wider den Grafen Rudolf von Sulz.259 1683 trug eine an Kaiser 
Leopold I. gerichtete Beschwerdeschrift der «höchstbetrengten gesambten vnnderthanen der 
graff: und herrschafft Vaduz und Schellenberg» gegen ihren Herrn Graf Ferdinand Karl von 
Hohenems zu dessen Absetzung durch den Kaiser bei.260 Und 1721 wehrten sich die «er-

254 LI LA AS 1/3, fol. 57r–58r (18.6.1705).
255 LI LA AS 1/3, fol. 112v–115r (9.4.1707).
256 Reinhard, 2002, S. 241.
257 Wunder, 1986, S. 13f., 87–89; Rösener, 1991, S. 240–254; Schmale, 2011.
258 LUB I/3, Nr. 52, S. 97–103 (16.10.1405).
259 Kaiser, 1847, S. 356.; Frommelt, 2000, S. 128–136; Frommelt, 2011a.
260 LI LA RA 74/143 (1683); Frommelt, 2014.
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gebniste unterthanen Vaduzisch und Schellenbergisch amäner gerichtsleüt und gemeinden» 
gegen die von Fürst Anton Florian von Liechtenstein angeordneten Reformen.261

Das Widerstandsverhalten der Dorfgemeinden bezog sich naturgemäss stärker auf 
die lokalen Verhältnisse: Bereits erwähnt wurden das gerichtliche Vorgehen der Triesner 
«nachpurschafft» gegen Freiherr Ludwig von Brandis vor dem kaiserlichen Landgericht in 
Rankweil im Alprechtsstreit von 1493262 sowie die Klage des «kilspels» Mauren gegen die Jo-
hanniterkommende Feldkirch wegen schlechter Versorgung mit seelsorgerischen Leistun-
gen 1529, wobei mit der Verweigerung von Zehnten und Zinsen gedroht wurde.263 Effektiv 
verweigert wurde 1464 die Entrichtung des Hanfzehnten an das Kloster St. Luzi durch die 
«comunita[s] de Rungell» (Gemeinde Ruggell).264 1707 verweigerten die Balzner die Fronar-
beit auf dem von Oberamtmann Anton Rohrer gepachteten Meierhof in Triesen. Widerwillig 
musste die «gemeindt» Balzers schliesslich akzeptieren, dass die Fronpflicht auch auf ver-
pachteten Herrschaftsgütern gelte.265

Besonders eindrücklich ist der Widerstand der Gemeinde Vaduz gegen die 1718 von 
Fürst Anton Florian von Liechtenstein verlangte Rückgabe der 1705 dem Grafen Jakob Han-
nibal III. von Hohenems abgekauften Domänengüter: Sämtliche 74 Vaduzer Haushaltsvor-
stände mussten auf Schloss Vaduz erscheinen und dem Landvogt einzeln zu Protokoll ge-
ben, ob sie ihren Teil am Neugut zurückgegeben wollten oder nicht – und keiner war dazu 
bereit:266 Offensichtlich hatte man sich gemeindeintern abgesprochen und die Abmachung 
hielt – wenn auch unter hohem «soziale[n] Druck von Seite der Gemeinde».267

Im zeitgleichen Konflikt um den vom Fürsten beanspruchten Novalzehnten ver-
hielt sich die «gantze Trysener Gemeinde aufrührisch», wie in einem kaiserlichen Mandat 
zu lesen ist: So hätten die Triesner «mittels Stürmung der Glocken und bewafneter Ausru-
ckung der gantzen Burgerschaft den Fürstl[ichen] Verwalter von dem Noval-Zehend-Einzug 
abgetrieben».268 Über lokale Befindlichkeiten hinaus ging die 1721 von «alle[n] unterthanen 
[der] gemeind Schaan und Vaduz» an die kaiserliche Subdelegation gerichtete «protestation 
und vorbehalt aller competentien zu verwahrung ihrer landes und gemeindtes gerechtigkeiten 
freÿheiten [und] privilegien»,269 in welcher entgegen den von Fürst Anton Florian angeord-
neten Reformen der Beibehalt der Landschaften mitsamt deren Selbstverwaltungsrechten 
gefordert wurden.

Insgesamt zeigt sich eine breite Palette kommunalen Widerstands, der in seiner Viel-
falt, in seiner inneren Organisation und Trägerschaft, in seiner äusseren Wirkung und damit 
in seiner Bedeutung noch keineswegs umfassend untersucht ist.

4. Fazit
Wie in weiten Teilen Europas bestanden in der Frühen Neuzeit auch in Vaduz und Schel-
lenberg auf einen bestimmten Raum bezogene «Gemeinschaften», die über «feste Institu-
tionen, klare Kompetenzen und eigene Normen» verfügten und über die Gemeinnutzung 
hinausgehende, «politische» Aufgaben erfüllten – und also Gemeinden waren. Dies zeigt 
sich auch im Selbstverständnis der Gemeindegenossen und in der zeitgenössischen Spra-
che: Spätestens im 17. Jahrhundert dominierte der Gemeindebegriff gegenüber «Nachbar-

261 LI LA RA 2/7/1/4 (November 1721). Vgl. dazu zuletzt Vogt, 2019b.
262 GAT U 22 (27.6.1493). Vgl. oben Abschnitt 3.1.
263 VLA Priorat St. Johann/Feldkirch, 5388 (20.1.1529). Vgl. oben Abschnitt 3.6. 
264 PfABe U 6 (7.7.1464); Büchel, 1912, S. 92.
265 StAA/StiKA A 3022, unfol. (o.D. [1710?]). Vgl. Frommelt, 2012.
266 ÖStA HHStA RHR Jud. Den. Rec. 564/5 (31.10.1719).
267 Vogt, 2019b, S. 121. Vgl. auch Ospelt, 2016, S. 49–55.
268 GAS U 138 (27.7.1720): Mandat Kaiser Karls VI.
269 LI LA RA 2/7/1/2 (August 1721), Entwurf.
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schaft» und «Genossenschaft» weitaus, und im 18. Jahrhundert kam der «burger»-Begriff 
hinzu.

Die Dorfgemeinde hat sich aus verschiedenen Wurzeln entwickelt, aus herrschaftli-
chen und genossenschaftlichen. Als Alternative für die überholte Markgenossenschaftsthe-
orie wird ein Zusammenhang mit dem hoch- und spätmittelalterlichen Wandel der Grund-
herrschaft nahegelegt. Dabei wird man nicht von einem direkten, nahtlosen Übergang von 
der frühmittelalterlichen Hofgenossenschaft zur spätmittelalterlichen Dorfgenossenschaft 
ausgehen dürfen. Nähere Untersuchungen zu dieser Frage wären lohnend – soweit es die 
Quellenlage zulässt.

Die beispielhaft aufgezeigten kommunalen Institutionen und Funktionen in den Va-
duzer und Schellenberger Dörfern sprechen für ein reges Gemeindeleben vom 14. bis zum 
18. Jahrhundert. Als Rechtsperson verfügten die Gemeinden über Eigentum, traten als Ver-
trags- und Gerichtsparteien auf, bestimmten die dörflichen Regeln mit, bauten eigene Ver-
waltungsstrukturen auf und erhoben Steuern für eigene Zwecke. Die Gemeindebürger ge-
stalteten ihr wirtschaftliches, soziales und kulturelles Leben zu einem guten Teil selbst, vor 
allem im Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung, aber auch im kirchlichen Bereich, bei 
der Armenfürsorge oder bei der Schule. 

Dass viele Dorfbewohner von der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Partizipa-
tion ausgeschlossen waren, ist kein Spezifikum der vormodernen Gemeinde. Daran änderte 
auch die moderne, «politische» Gemeinde von 1809 vorerst nichts: Bis zur Integration der 
Hintersassen dauerte es noch bis 1864, bis zur vollen Integration der Frauen bekanntlich 
gar bis in die 1970er- und 1980er-Jahre.

Nur wenn man die vormoderne Gemeinde an den staatsrechtlichen Verhältnissen des 
19. und 20. Jahrhunderts misst, mag sie als defizitär erscheinen, weil sie eben noch kei-
ne «politische Gemeinde» im Sinne eines «staatlichen Selbstverwaltungskörpers» war. Sie 
konnte dies nicht sein, weil es auch den Staat noch nicht gab. Misst man die vormoderne 
Gemeinde aber an den Gegebenheiten ihrer eigenen Epoche, erscheint sie keineswegs als 
defizitär.

Die terminologische Tradition, bis ins beginnende 19. Jahrhundert Begriffen wie 
«Nachbarschaft» oder «Genossenschaft» gegenüber «Gemeinde» den Vorzug zu geben, ist 
mit Blick auf die liechtensteinische Identitätsbildung erhellend: Die von der damaligen Be-
völkerung in Auseinandersetzung und Kooperation mit der Obrigkeit massgeblich mitge-
schaffene und mitgeformte frühneuzeitliche Gemeinde gilt in dieser Interpretation wenig. 
Wenn aber der Fürst in absolutistischer Manier das Gemeindewesen mittels blosser Dienst-
instruktion von oben her neu regelt und dabei die vormalige Gemeindeautonomie beseitigt, 
gilt dies als Geburtsstunde der Gemeinde. Solche Geschichtserzählungen bleiben nicht ohne 
Folgen. Als mentale Basis des liechtensteinischen Selbstverständnisses sind sie bis heute 
wirkmächtig.
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